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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 
4 BAUNVO) 

(1) Als Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO fest. 

(2) Für das Allgemeine Wohngebiet gilt folgender Zulässigkeitskatalog: 

1 Allgemein zulässig sind: 

1.1 Wohngebäude, 

1.2 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

1.3 Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 2 Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

2.1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

2.3 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

2.4 Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke. 

 3 Unzulässig sind: 

3.1 Anlagen für Verwaltungen, 

3.2 Gartenbaubetriebe, 

3.3 Tankstellen. 

 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
bis 21 BAUNVO) 

(1) Zahl der Vollgeschosse 

Die Zahl der Vollgeschosse ist mit Z = II festgesetzt. 

(2) Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl ist mit GRZ = 0,4 festgesetzt. 

 Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 (4) Ziffern 
1 bis 3 genannten Anlagen und Einrichtungen ist nur bis zu einem Anteil von 
20% der festgesetzten Grundflächenzahl zulässig (WA = GRZ max. 0,48; § 19 
(4) Satz 3 BauNVO).  

Eine Überschreitung gemäß § 19 (4) Satz 2 BauNVO bis zu 50 vom Hundert 
ist nur zulässig, sofern  

 die Überdachung von Garagen flächendeckend begrünt sind, 

 die Überdachung von Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO 
flächendeckend begrünt sind sowie unterirdisch erstellte baulichen An-
lagen flächendeckend begrünt sind. 
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(3) Höhe baulicher Anlagen 

Die Firsthöhe (FH) ist definiert als das Abstandsmaß von der Oberkante der 
an das jeweilige Baugrundstück angrenzenden anbaufähigen öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche bis Oberkante First. 

Die Gebäudehöhe (GH) bei Gebäuden mit Flachdach ist definiert als das Ab-
standsmaß von der Oberkante der an das jeweilige Baugrundstück angren-
zenden anbaufähigen öffentlichen Straßenverkehrsfläche und dem höchsten 
Punkt des Gebäudes, der wie folgt zu ermitteln ist: 

a) Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauer-
werks und der Dachhaut (= Flachdach ohne Attika) oder 

b) bis zum oberen Abschluss der straßenseitigen Wand (Flachdach mit 
Attika). 

Die Traufhöhe (TH) ist als das Abstandsmaß zwischen Oberkante der anbau-
fähigen Verkehrsfläche und der Schnittkante zwischen den Außenflächen des 
aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut definiert. 

Unterer Bezugspunkt für die Bestimmung der First-, Gebäude- und Traufhöhe 
ist die an der straßenseitigen Gebäudemitte geltende Höhe der angrenzenden 
Straßengradiente gemäß Planeintrag.  

Bei Eckgrundstücken ist die an das jeweilige Grundstück angrenzende und 
erschließende Planstraße als Maßbezugspunkt heranzuziehen.  

Die zulässigen Höhen baulicher Anlagen werden in Abhängigkeit von der 
Dachneigung wie folgt festgesetzt. 

I Geneigte Dächer mit einer Dachneigung > 10° (z.B. Satteldach, Walmdach, 
Zeltdach) 

 

Gebiet Firsthöhe Traufhöhe 

WA 10 m 6,50 m 

 

II Einseitiges Pultdach (= ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Die un-
tere Kante bildet die Dachtraufe, die obere den Dachfirst)  

 

Gebiet Firsthöhe Traufhöhe 

WA 7,5 m 6,5 m 

 

III Flachdach (= Flachdächer sind Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis zu 
10°)  

 

Gebiet Gebäudehöhe 

WA 7 m 
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3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücks-
flächen sowie Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 3 
BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Es ist die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt. 

Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen. 
  

4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren 
Zufahrten (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 (6), 14 und 23 (5) 
BAUNVO) 

(1) Nebenanlagen 

Nebenanlagen wie z.B. Gartenlaube, Geräteraum, Gewächshaus, Schwimm-
becken, Kleinschwimmhallen und Tragluftschwimmhallen u.ä. im Sinne des § 
14 (1) BauNVO müssen zu den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen 
einen Mindestabstand von 1 m (gemessen senkrecht von der straßenseitigen 
Gebäudekante zur angrenzenden Straßengrenze) einhalten.  

Auf den sonstigen überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen des jewei-
ligen Grundstücks sind Nebenanlagen zulässig. 

(2) Garagen und Stellplätze 

Garagen und Stellplätze (auch Carports) sind nur im rückwärtigen Grund-
stücksteil des jeweiligen Baugrundstücks unzulässig. Als rückwärtiger Grund-
stücksteil gilt der Bereich zwischen der festgesetzten rückwärtigen Baugrenze 
und der (noch zu bildenden) rückwärtigen Grundstücksgrenze. 

Vor den Garageneinfahrten und Carports ist ein Stauraum von mindestens 5 
m – gemessen ab der angrenzenden öffentlichen Straßengrenze - freizuhal-
ten.  

Stellplätze müssen zu der angrenzenden öffentlichen Straßengrenze einen 
Mindestabstand von 1 m einhalten.  

Der Abstand wird gemessen senkrecht von der straßenseitigen Gebäude-
kante zur angrenzenden Straßengrenze. 

 

5 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 
(1) Nr. 6 BauGB) 

Im Bebauungsplangebiet ist die Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden mit 
höchstens 2 festgesetzt. 

Die festgesetzte höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden gilt 
nicht für Einrichtungen i.S. des § 3 (4) BauNVO (Pflegeheime u.ä.).  
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6 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrs-
flächen (§ 9 (1) NR. 11 BauGB) 

(1) Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Anger“ 

Die in der Planurkunde festgesetzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung „Anger“ ist als öffentliche Verkehrsfläche sowie als Fest- und Kommu-
nikationsplatz festgesetzt.  

Temporär stattfindende Veranstaltungen wie z.B. ein „Straßenfest“ sind zuläs-
sig. 

(2)  Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fußweg“ 

 Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „F“ dient als Fußweg i.S. 
des § 127 (2) Nr. 2 BauGB. 

(3) Verkehrsfläche i.S. des § 1 (5) BauGB 

 Die festgesetzte Verkehrsfläche mit dem Planeinschrieb „WW“ dient aus-
schließlich als Weg für die Bewirtschaftung land- oder forstwirtschaftlicher 
Grundstücke (Wirtschaftsweg). 

 

7 Versorgungsflächen (§ 9 (1) Nr. 12 BauGB) 

Fläche für Versorgungsanlagen „Elektrizität“ 

Die festgesetzte öffentliche Fläche für Versorgungsanlagen „Elektrizität“ dient 
der Unterbringung einer Transformatorenstation und einen Kabelaufführungs-
mast für die Versorgung des Baugebiets und der umliegenden Bebauung. 

 

8 Führung von Versorgungsanlagen/-leitungen (§ 9 (1) Nr. 13 
BauGB) 

Führung von Versorgungsleitungen 

Im Bebauungsplangebiet ist die Führung von gebietsbezogenen Versorgungs-
leitungen, die der Versorgung und öffentlichen Bereitstellung von Elektrizität, 
Gas, Wärme, Wasser und elektronischer Medien dienen, nur in unterirdischer 
Form zulässig.  

 

9 Fläche für die Abwasserbeseitigung (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB) 

Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Fläche für die Abwasserbeseitigung 
mit dem Planeinschrieb „Ö-RRHB“ ist ein Regenrückhaltebecken zulässig.  

Die Fläche dient der Versickerung und Rückhaltung und zeitverzögerten Ab-
leitung der im Geltungsbereich des Bebauungsplans anfallenden Nieder-
schlagswasser. 
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10 Grünfläche (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB und § 9 (1) Nr. 25a BauGB) 

Die öffentliche Grünfläche ist mit der Zweckbestimmung „Ortsrandgrün“ fest-
gesetzt. 

Innerhalb der dieser Fläche ist ein Grünstreifen in Form von einheimischen 
Hecken-, Strauch- und Baumpflanzungen anzulegen.  

Dabei sind Sträucher (80%) und Heister (20%) zu pflanzen. Die Gehölze sind 
durch Pflegeschnitte dauerhaft zu erhalten. Der Pflanzabstand für Sträucher 
hat 1,25 x 1,25 m und für Heister 2,0 x 2,0 m zu betragen. 

Es sind 26 einheimische Baumpflanzungen II. Ordnung vorzunehmen.  

Die Pflanzmaßnahmen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige 
Pflanzen sind gleichartig zu ersetzen. 

Bauliche und sonstige Anlagen und Einrichtungen sind unzulässig.  

 

11 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 
BauGB) 

Wasserdurchlässige Befestigung von privaten Zufahrten, Verkehrs- und 
Lagerflächen 

Private Verkehrsflächen einschließlich der offenen Stellplätze sowie Zufahr-
ten, Hofflächen usw. sollen dauerhaft mit versickerungsfähigem Material be-
festigt werden wie z.B. wassergebundene Decke, Rasenfugenpflaster, was-
serdurchlässiges Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen und vergleich-
bare Materialien. 

 

12 Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)  

 Die in der Planurkunde festgesetzte Fläche für ein Leitungsrecht (siehe Plan-
einschrieb „LR“) im Bereich der Flurstücke Gemarkung Dieblich, Flur 13, Nrn. 
102/1, 102/2, 103/1 und 103/2 dient dem zuständigen Abwasserwerk der Ver-
bandsgemeinde Rhein-Mosel für den Bau, die Unterhaltung und Instandset-
zung einer Entsorgungsleitung zum Regenrückhaltebecken.  

Im Bereich des Leitungsrechts ist für die anfallenden Bau-, Unterhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten eine Trasse mit einer Mindestbreite von 3 m (je 1,5 
m beidseits der Leitungsachse) freizuhalten.  

Leitungsgefährdende Maßnahmen wie etwa das Anpflanzen von tiefwurzeln-
den Gehölzen oder die Errichtung/ Überbauung mit Gebäuden sind unzuläs-
sig. 

Ein Abweichen von der festgesetzten Fläche für Leitungsrecht ist in Abstim-
mung mit dem betroffenen Entsorgungsträger sowie der Ortsgemeinde mög-
lich, wenn bodenordnungsrechtliche Gründe dies erfordern. 
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13 Bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für 
die Erzeugung, Nutzung und Speicherung von Strom, Wärme 
oder Kälte aus erneuerbaren Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b 
BauGB)  

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die nutzbaren Dach-
flächen der Hauptgebäude zu mindestens 35% mit Photovoltaikmodulen zur 
Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmin-
destfläche).  

Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon 
beanspruchte Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet 
werden. 

 

14 Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzge-
setzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder 
zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu 
treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorschriften 
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

(1) Verkehrslärm 

a) Anforderungen an die Luftschalldämmung 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen (überbaubare 
Grundstücksflächen) wird für die Dimensionierung der erforderlichen Luft-
schalldämmung von Außenbauteilen der maßgebliche Außenlärmpegel des 
Lärmpegelbereichs IV (70 dB(A)) festgesetzt. 

Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
sind zum Schutz vor Außenlärm die Anforderungen der DIN 4109 „Schall-
schutz im Hochbau“ in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten.  

Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der nach außen ab-
schließenden Bauteile ergeben sich aus dem festgesetzten maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel.  

Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind im Baugenehmigungsverfahren in 
Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und der Raumgeometrie gemäß 
DIN 4109 nachzuweisen. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn 
durch schalltechnischen Nachweis belegt wird, dass geringere Schalldämm-
Maße ausreichend sind. 

b) Schallgedämmte Belüftungsanlagen 

Für in der Nachtzeit (22:00–06:00 Uhr) zum Schlafen genutzte Räume ist eine 
ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster durch schallgedämmte 
Lüftungssysteme sicherzustellen.  

Es sind aktive oder passive schallgedämmte Lüftungselemente (z. B. Nach-
strömöffnungen, Außenwandlüfter, Schalldämmlüfter) einzusetzen, die die 
Anforderungen der DIN 4109 in der jeweils geltenden Fassung sowie die je-
weils geltenden wärmeschutzrechtlichen Vorgaben erfüllen. In diesen Räu-
men ist eine Mindestluftwechselrate entsprechend der Nennlüftung nach 
DIN 1946-6 sicherzustellen.  
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(2) Gewerbelärm für Flurstück Gemarkung Dieblich, Flur 13, Nrn. 91/3 tlw. 
und 93/2 

a) Öffnungsfähige Fenster von Wohnräumen 

Öffnungsfähige Fenster von Wohnräumen sind nur zulässig, wenn an der je-
weiligen Fassadenfläche die durch Gewerbelärm verursachten Beurteilungs-
pegel und Spitzenpegel folgende Werte nicht überschreiten: 

 tags: 55 dB(A) 

 nachts: 40 dB(A) 

 maximale Spitzenpegel: 85 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts 

Werden diese Werte überschritten, sind öffnungsfähige Fenster nur zulässig, 
wenn durch einen schalltechnische Stellungnahme nachgewiesen wird, dass 
die genannten Pegel durch geeignete bauliche, technische oder betriebliche 
Maßnahmen eingehalten werden. Hierzu können insbesondere Schallschutz-
wände, Schallschutzwälle oder Grundrissanordnungen gehören. 

b)  Außenwohnbereiche 

Außenwohnbereiche sind nur zulässig, wenn an deren Lage die durch Gewer-
belärm verursachten Beurteilungspegel tags 55 dB(A) und die maximalen Spit-
zenpegel tags 85 dB(A) eingehalten werden. 

Werden diese Werte überschritten, sind Außenwohnbereiche nur zulässig, 
wenn durch eine schalltechnische Stellungnahme nachgewiesen wird, dass 
die vorgenannten Werte durch geeignete bauliche, technische oder betriebli-
che Maßnahmen eingehalten werden. Hierzu können insbesondere Schall-
schutzwände, Schallschutzwälle oder Grundrissanordnungen gehören, die 
den Außenwohnbereich gegenüber der Lärmquelle wirksam abschatten. 

c) Schalltechnisches Gutachten - Bestandteil der Festsetzungen 

Grundlage der Festsetzungen ist das Schalltechnische Gutachten zum Be-
bauungsplan „An den zwei Kreuzchen“, Ingenieurbüro Pies GmbH, Stand 
18.11.2025.  

Die im Gutachten dargestellten Immissionssituationen und Pegelbereiche sind 
bei der Anwendung der Festsetzungen zu berücksichtigen (siehe Anlage zu 
den Textfestsetzungen). 

 

15 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 a und 25 b BauGB sowie § 88 (6) 
LBauO) 

(1) Innere Durchgrünung durch Pflanzung von Laubgehölzen II. Ordnung/ 
Obstgehölzen, Sträuchern /Strauchhecken 

Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren Anlagen (z.B. Zufahrten und Zu-
wegungen) überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind wasserauf-
nahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflan-
zen (Vegetationsfläche). 

Je angefangener 500 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein hochstämmi-
ger landschaftstypischer Obstbaum (Apfel, Kirsche, Zwetschge u.a.) oder 1 
hochstämmiger Laubbaum II. Ordnung zu pflanzen.  
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Sie sind dauerhaft zu unterhalten und hierzu fachgerecht zu pflegen.  

Es sollen vorzugsweise Pflanzen gemäß der nachfolgenden Pflanzliste ver-
wendet werden. 

2) Vorgartenbereich 

Mindestens 20% der im Vorgartenbereich gelegenen Flächen sind als Grün-
flächen oder gärtnerisch als unversiegelte Vegetationsfläche anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten.  

Dazu sind Raseneinsaaten, Wildblumenwiesen, Gehölzpflanzungen, Boden-
decker, Stauden bzw. eine Kombination der angeführten Pflanzungen zuläs-
sig.  

Reine Schotter-, Kies-, Stein- und sonstige vergleichbar Materialschütterun-
gen sind unzulässig.  

Als Vorgartenbereich gilt die Fläche zwischen vorderer Häuserflucht und der 
Straßengrenze. Bei Eckgrundstücken gilt als Vorgartenbereich der Grund-
stücksteil, über den die Erschließung des privaten Baugrundstücks erfolgt. 

(3) Dachbegrünung 

Die Dächer der Hauptgebäude mit einer Dachneigung von bis zu 15° sind mit 
einem Anteil von mindestens 60% der Dachfläche in Form einer extensiven 
Dachbegrünung zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

Die Dachbegrünung ist mindestens mit einem Magersubstrat anzulegen. Der 
Pflanzsubstrataufbau ohne Drain- und Filterschicht ist mit mindestens 0,10 m 
Stärke auszubilden. 

Sofern PV-Anlagen untergebracht werden, kann die Dachbegrünung auf einen 
Flächenanteil von 20% reduziert werden (Solar-Gründächer). Hierzu wird auf 
die Textfestsetzung A12 verwiesen. 

(4) Pflanzliste  

A Pflanzliste heimischer Gehölzarten 
 

Bäume II. Größenordnung: 
 
Feldahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 
Vogelkirsche Prunus avium 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Mehlbeere Sorbus aria 

 
Liste Regionaler Obstsorten (gehören zu Bäumen II. Ordnung) 

 
Apfelsorten Birnensorten Süßkirschen Pflaumen 

Apfel von 
Groncels 

Gellerts Butter-
birne 

Braune Leberkir-
sche 

Hauszwetsche 

Boikenapfel Grüne 
Jagdbirne 

Große Schwarze 
Knorpel 

Ontariopflaume 

Danziger 
Kantapfel 

Poiteau Schneiders 
Späte Knorpel 

 

Geflammter 
Kardinal 

Wasserbirne   
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Gelber Bel-
lefleur 

   

Graue 
Herbstrenette 

   

Großer Rhei-
nischer 
Bohnapfel 

   

 
Sträucher: 
 
Echte Felsenbirne Amelanchier ovalis 
Kornelkirsche Cornus mas 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Hasel Corylus avellana 
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Pfaffenhütchen Euonymus europaea 
Liguster Ligustrum vulgare 
Gemeine Heckenkirsche 
(Strauch) 

Lonicera xylosteum 

Faulbaum Rhamnus cathaticus 
Schlehe Prunus spinosa 
Feldrose Rosa arvensis 
Hundsrose Rosa canina 
Brombeere Rubus fruticosus 
Himbeere Rubus idaeus 
Salweide Salix caprea 
Traubenholunder Sambucus racemosa 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Gemeiner Schneeball 
Sanddorn 

Virburnum lantana 
Hippophae rhamnoides 

 

16 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, 
soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers notwendig 
sind (§ 9 (1) Nr. 26 BauGB) 

Die in der Planurkunde festgesetzten Flächen für Aufschüttungen, Abgrabun-
gen und Stützmauern, die für die Herstellung des Straßenkörpers erforderlich 
sind, sind auf den privaten Grundstücken zulässig. 

 

17 Maßnahmen zum Ausgleich und deren Zuordnung (§ 9 (1a) 
BauGB) 

Die Stiftung Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz bedient das Öko-
konto „Juckelberg“ in der Gemarkung Mertloch. Von diesem Ökokonto wird 
von der Ortsgemeinde die nachfolgende Fläche abgebucht. 

 

 

 

 

 

Gemarkung /  
Lagebezeichnung 

Flur Parzelle Fläche, die in An-
spruch genommen 
wird in qm  

Mertloch  4 190/3 tlw. anteilig 7.437,85  
Gesamtabbuchung   7.437,85 



Ortsgemeinde Dieblich                    14  
Bebauungsplan „An den zwei Kreuzchen“  
Textfestsetzungen  
  

 

 

 
WeSt-Stadtplaner GmbH  Tannenweg 10  56751 Polch 

Telefon 02654/964573  Fax 02654/964574 

WeSt
Stadtplaner

Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

 Freistellung zugewachsener Bereiche; Verbleib von einzelnen Gehölz-
strukturen, 

 Beseitigung des Nadelholzbestandes und Umwandlung in Grünland 
und 

 Umwandlung von Ackerfläche in artenreiches Grünland. 

Gemäß der Bewertung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen erfolgt fol-
gende Zuordnung: 

1. Zuordnung der Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff aus dem Ver-
kehrsflächenneubau mit  13,94%, 

2. Zuordnung der Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff für den Eingriff 
aus der Bauflächenausweisung mit 67,13% und 

3. Zuordnung der Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff aus gebietsbe-
zogene Einrichtungen der Infrastruktur wie Spielplatz, Regenrückhal-
tebecken, Versorgungsfläche, Grünfläche mit 18,93%. 

(zusammen 100%). 

 

18 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB 

Die Höhenanlage der Straßengradiente der Planstraßen A und B ist durch 
Planeinschrieb gemäß der Straßenplanung des Ingenieurbüro ibs-ingenieure, 
Mayen, festgesetzt. 

 

 

B BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (4) 
BAUGB I.V.M. § 88 (6) LBAUO 

1 Dachgestaltung (§ 88 (1) LBauO) 

(1) Dachform/-neigung 

Im Bebauungsplangebiet sind Dächer mit einer Neigung bis 48° zulässig. 

 
(2) Eindeckungsmaterialien 

Dacheindeckungsmaterialien in Form von Dachsteinen, Zinkblech und Schie-
fer sind zulässig.  

(3) Farben 

Die Eindeckungsmaterialien sind in grau, braun, anthrazit und schwarzen 
Farbtönen zulässig (z.B. RAL 3007 (Schwarzrot), RAL 5004 (Schwarzblau), 
RAL 5008 (Graublau), RAL 7010 (Zeltgrau), RAL 7011 (Eisengrau), RAL 7012 
(Basaltgrau), RAL 7013 (Braungrau), RAL 7015 (Schiefergrau), RAL 7016 
(Anthrazitgrau), RAL 7021 (Schwarzgrau), RAL 7022 (Umbragrau), RAL 7024 
(Graphitgrau), RAL 7026 (Granitgrau), RAL 7043 (Verkehrsgrau), (Sepia-
braun), RAL 8017 (Schokoladenbraun), RAL 8019 (Graubraun), RAL 8022 
(Schwarzbraun), RAL 8028 (Terrabraun) u.ä. Farbtafeln). 
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Diese Festsetzung gilt nicht für eine vollflächige Umsetzung einer Dachbegrü-
nung oder einer Nutzung der Dachflächen mit Photovoltaikmodulen. 

 

2 Anzahl von Stellplätzen (§ 88 (1) Nr. 8 LBauO i.V.m. § 47 
LBauO) 

Im Bebauungsplangebiet müssen Stellplätze und/oder Garagen im nachfol-
gend definierten Umfang und nur für die nachfolgend definierten Nutzungsar-
ten wie folgt nachgewiesen werden: 

 2 Stellplätze je Wohnung 

 

(Hinweis: Für die sonstigen zulässigen Nutzungsarten gelten die landesrecht-
lichen Vorschriften) 

 

 

C NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 (6) BAUGB) 

1 Archäologische Fundstellen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, archäologische Fundstellen bekannt.  

Die Ortsgemeinde ist der Forderung der Fachbehörde im Schreiben vom 25.10.2022 
nachgekommen und hat eine geomagnetische Geoprospektion durchführen lassen. 

Im Bericht „Archäologische Sachstandsermittlung“ vom 15.05.2024 hat die General-
direktion das Prüfergebnis mitgeteilt.  

Demnach haben sich aus fachbehördlicher Sicht archäologisch relevante Fundstellen 
gezeigt, die einer weiteren Betrachtung mittels Baggersondage bedürfen. Diese sind 
in der Planurkunde nachrichtlich übernommen worden. 

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen in Kapitel 8 „Nachrichtliche Übernahme“ 
der Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. 

 

 

D HINWEISE AUF SONSTIGE GELTENDE VORSCHRIFTEN 

1. Bei der Gestaltung der Wege und Plätze sind die Empfehlungen für die Anlage 
von Stadtstraßen (RASt 06) anzuwenden. 

2. Die Nutzung der anfallenden Niederschlagswasser zu Brauchwasserzwecken 
wird empfohlen.  

3. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen 
enthält die DIN 18915 bzgl. des Bodenabtrags und der Oberbodenablagerung 
(Quelle: www.beuth.de). 
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4. Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische 
Funde zu Tage treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denk-
malschutzgesetz und sind bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion 
Archäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1 in 56077 Koblenz (Te-
lefon 0261/ 6675-3000) zu melden. Beim Auftreten von archäologischen Befun-
den und Funden muss deren fachgerechte Untersuchung und Dokumentation vor 
Baubeginn und während der Bauarbeiten ermöglicht werden. Dadurch sind ggf. 
auch Verzögerungen einzukalkulieren. Bei Bauausschreibungen und Baugeneh-
migungen sind die angeführten Bedingungen zu berücksichtigen. Der Beginn jeg-
licher Erdarbeiten ist der Fachbehörde rechtzeitig (mindestens 3 Wochen vorher) 
anzuzeigen. 

5. Es wird empfohlen, eine objektbezogene Baugrunduntersuchung entsprechend 
den Anforderungen der einschlägigen Regelwerke (z.B. DIN 4020) durchführen 
zu lassen (Quelle: www.beuth.de). 

6. Hinsichtlich des Bodenschutzes ist das ALEX-Informationsblatt 28 „Bodenschutz 
in der Umweltprüfung – Leitfaden für die kommunale Praxis“ zu beachten. 

7. Bei Eingriffen in den Boden sowie dem Umgang mit Boden sind die einschlägigen 
Vorschriften wie die Bundesbodenschutzverordnung und die DIN 19731 zu be-
achten. Bei der Entsorgung der Böden wird - aus Sicht des Abfallrechts – zudem 
auf die LAGA M 20, TR Boden, verwiesen (Quelle der DIN-Vorschriften: 
www.beuth-verlag.de). 

8. Bei Eingriffen in den Baugrund sind die einschlägigen Regelwerke der DIN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2 sowie DIN 1054 zu berücksichtigen. 

9. Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat mit Schreiben vom 15.11.2022, 
Az.: 3240-1092-22/V1 mitgeteilt, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
im Bereich des auf Eisen verliehenen, bereits erloschenen Bergwerksfeldes 
„Magdalena“ liegt. Aktuelle Kenntnisse über die letzte Eigentümerin liegen der 
Fachbehörde nicht vor. 

Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen keine Doku-
mentationen oder Hinweise vor. Ein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht findet 
nicht statt. 

Sofern bei der Realisierung von Vorhaben im Geltungsbereich Indizien für Berg-
bau auftreten, wird seitens der Ortsgemeinde die Einbeziehung eines Baugrund-
beraters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchun-
gen empfohlen. 

10. Die Ortsgemeinde wird unter Anwendung der in § 1a (3) BauGB aufgezeigten 
Möglichkeiten Flächen der Stiftung Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Kob-
lenz zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft heranziehen. Auf die 
Ausführungen in Kapitel 6.16 der Begründung wird verwiesen. 

11. Die angeführten DIN-Vorschriften werden bei der Verbandsgemeinde Rhein-Mo-
sel, Bahnhofstraße 44, 56330 Kobern-Gondorf zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. 
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Übersicht der Änderungen 

(Revisionsübersicht) 

 

Bericht-Nr. Seite Änderung 
Grund der  

Änderung1 

1/21140/0623/1 - erste Version  

1/21140/0623/2 

alle 

 

5 

6 

 

26 

34 

44 

45 

46 

49 

Dokument redaktionell 

überarbeitet 

Aufgabenstellung angepasst  

Anpassung Beschreibung 

örtlicher Verhältnisse 

Änderung Updatestand 

Anpassung Tabelle 9 

Ergänzung zum MALP 

Anpassung Kapitel 4.2 

Anpassung MALP 

Anpassung MALP 

rF 

 

gS 

gS 

 

gS 

rF 

rF 

gS 

gS 

gS 

 

  

                                            
1 rF: redaktioneller Fehler; gS: geänderte Situation; fFu: fachlicher Fehler (unerheblich); 
fFe: fachlicher Fehler (erheblich)  
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1. Aufgabenstellung 

 

Die Ortsgemeinde Dieblich beabsichtigt, auf einem unbebauten Areal, 

am nordöstlichen Ortsrand, ein neues Wohngebiet zu erschließen. 

Hierzu soll der Bebauungsplan „An den zwei Kreuzchen“ aufgestellt 

werden. 

 

Entlang der südwestlich verlaufenden Bergstraße sind zwei gewerbliche 

Betriebe vorhanden. Südwestlich des Plangebietes verläuft die Kreis-

straße K69 und östlich die Autobahn A61. 

Im Rahmen des bauleitplanerischen Verfahrens sollen die Gewerbe-

geräusche der relevanten Betriebe auf das Plangebiet entsprechend den 

Ausbreitungskriterien der DIN ISO 9613-2 berechnet und nach der 

TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ beurteilt 

werden. 

 

Die Verkehrsgeräusche der Kreisstraße K69 sowie der Autobahn A61 

werden entsprechend der RLS-19 „Richtlinie für den Lärmschutz an 

Straßen“ auf das Plangebiet ermittelt und nach der DIN 18005 beurteilt. 

Sollten die Untersuchungen zeigen, dass innerhalb des Plangebietes 

Orientierungswert- bzw. Immissionsrichtwertüberschreitungen nicht aus-

zuschließen sind, werden geeignete schallmindernde Maßnahmen aus-

gearbeitet.  

 

Die Schalltechnische Untersuchung wurde entsprechend der 

Aufgabenstellung erstellt. Auf Grund eingereichter Stellungnahmen im 

Rahmen der Offenlage zum Bebauungsplan sind im Auftrag der 

Verbandsgemeindeverwaltung Anpassungen vorzunehmen. 

 



 

  
G-1-21140-2-Dieblich BPlan An den zwei Kreuzchen 

               Seite 6 von 49 

2. Grundlagen 

 

2.1 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse 

 
Das Bebauungsplangebiet „An den zwei Kreuzchen“ liegt an der östl-

ichen Grenze des Ortsteils Dieblich-Berg.  

Südwestlich des Plangebietes stehen die Wohnhäuser entlang der 

Bergstraße. Dieser Bereich ist durch eine vorwiegende Wohnnutzung 

geprägt. Lediglich an der nordwestlichen Plangebietsgrenze sind neben 

den Wohnhäusern auch zwei Gewerbebetriebe (der Heizungs- und 

Klimatechnikbetrieb Manfred Kries GmbH sowie die Woelk Handels 

Gesellschaft mbH) in der Bergstraße vorhanden. 

Nordöstlich und südöstlich schließen landwirtschaftliche Nutzflächen an 

das Plangebiet an. Nördlich des Plangebietes steht eine land-

wirtschaftliche Halle sowie ein ehemaliges Silo, welche nach Angaben 

der Ortsgemeine nicht mehr gewerblich genutzt werden. 

Südwestlich des Plangebietes verläuft die Kreisstraße K69 und östlich in 

einem Abstand von ca. 400 m die Autobahn A61. 

Das Gelände des Plangebietes sowie das umliegende Gelände kann im 

Allgemeinen als eben betrachtet werden.  

 

Einen Überblick über die örtlichen Verhältnisse vermittelt der Übersichts-

plan im Anhang 1 des Gutachtens. 

 

2.2 Derzeitige und vorgesehene Nutzung des Plangebietes 

 

Derzeit handelt es sich bei dem Plangebiet um ein brachliegendes Areal. 

In Zukunft sind hier ca. 27 Baugrundstücke mit freistehenden Einfamilien-

häusern mit maximal 2 Vollgeschossen in einem Allgemeinen Wohn-

gebiet (WA) vorgesehen.  

 

 



 

  
G-1-21140-2-Dieblich BPlan An den zwei Kreuzchen 

               Seite 7 von 49 

 

Einen Auszug aus der Planzeichnung (Entwurf) zeigt der Anhang 2 des 

Gutachtens.  

 

2.3 Betriebsbeschreibungen und Verkehrsdaten 

 

Die Lage der nachfolgend aufgeführten gewerblichen Nutzungen 

(Heizungs- und Klimatechnikbetrieb Manfred Kries GmbH, Woelk 

Handels Gesellschaft mbH) sowie der Autobahn A61 und der Kreisstraße 

K69 kann dem Übersichtsplan im Anhang 1 und die Lage der ge-

werblichen Geräuschquellen dem Anhang 3 des Gutachtens entnommen 

werden.  

 

2.3.1 Manfred Kries GmbH (Gewerbegeräusche) 

 

Die Manfred Kries GmbH ist ein Betrieb im Bereich Wasser-, Sanitär-, 

Energie-, Heizungs- und Klimatechnik.  

 

Die Geschäftszeiten sind von ca. 07:30 – 16:45 Uhr. Beratungs-

gespräche sind bis ca. 20:00 Uhr möglich.  

Am Standort sind neben der Geschäftsleitung 2 Angestellte sowie 8 

Monteure beschäftigt. Im Zusammenhang mit dem Mitarbeiter- und 

Kundenverkehr sind an einem Tag maximal 20 Pkw- An- und Abfahrten 

üblich. Insgesamt stehen 15 gepflasterte Parkplätze zur Verfügung. 

Die Monteure fahren mit ihren Transportern üblicherweise direkt von zu 

Hause zu den jeweiligen Baustellen. Auch die benötigten Materialien 

werden, wenn möglich, direkt vom Handel oder Hersteller zum Kunden 

geliefert. Auf dem Betriebsgelände werden lediglich kleine Mengen 

Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge gelagert, die bei Bedarf von den 

Monteuren auf die Fahrzeuge geladen werden.  
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In diesem Zusammenhang sind an einem Tag maximal 15 Transporter 

An- und Abfahrten zu erwarten. Die Verladezeit pro Fahrzeug beträgt ca. 

10 Minuten. 

 

Verladen werden üblicherweise diverse Kleinteile und ggf. benötigtes 

Werkzeug. 

Darüber hinaus wird je nach Bedarf (Bestellung) der Betrieb durch 

verschiedene Zulieferer Beliefert. Dies fällt pro Wochentag sehr 

unterschiedlich aus. 

Für die Prognose wir davon ausgegangen, dass der Betrieb durch zwei 

Lkw und 5 Transporter (Paketdienste) beliefert wird. Die Verladezeit 

dauert pro Lkw dauert ca. 5 Minuten und pro Paketdienst ca. 3 Minuten. 

Das Entladen der Lkw wird entweder mit dem Gabelstapler durchgeführt, 

oder es kommen Rollwagen zum Einsatz. Die Anlieferungen durch die 

Transporter (Paketdienste) sowie das Beladen der Monteurfahrzeuge 

wird in der Regel per Hand durchgeführt. Der Betrieb wird auch regel-

mäßig zur Nachtzeit durch einen LKW oder Transporter beliefert. Hierbei 

bleibt das Fahrzeug kurz auf der Straße stehen und die Lieferung 

(Kartonware) wird lediglich am vereinbarten Ablageort abgelegt. Der 

Betrieb bietet zudem einen Notdienst an. In der Regel fährt dann ein 

Mitarbeiter von zu Hause mit seinem Fahrzeug direkt zum Kunden. In 

seltenen Fällen ist es möglich, dass ein Monteur mit seinem Transporter 

auch zur Nachtzeit das Betriebsgelände befährt um benötigtes Material 

abzuholen (seltene Ereignisse).  

 

Auf dem Betriebsgelände werden verschiedene Abfälle bis zur Abholung 

zwischengelagert. Der Austausch der Container für Baumischschutt und 

Bauschutt erfolgt ca. alle 6 Monate. Papier, Pappe, werden monatlich 

abgeholt. Metallschrott wird ca. alle 6 Wochen entsorgt (seltene 

Ereignisse). Der Metallschrott wird dann mit einem Greifbagger um-

geladen. Dies dauert ungefähr 10 Minuten. 
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Zusammenfassend stellt sich der mit dem Betreiber abgestimmte Be-

triebsablauf wie folgt dar, hierbei handelt es sich um eine Nutzung im 

oberen Erwartungsbereich: 

 
Tageszeit (07:00 – 17:00 Uhr): 

 

- An- und Abfahrt von 20 Pkw (Mitarbeiter u. Kunden) mit ent-

sprechendem Parkplatzwechsel, 

- An- und Abfahrt von 20 Transporter (Monteure, Paketdienste etc.), 

- An – und Abfahrt von drei Lkw (Anlieferung, Entsorgung), 

- 15 Minuten manuelle Entladung (Paketdienste), 

- 3 Stunden u. 20 Minuten manuelle Verladung (Beladung Monteurfahr-

zeuge mit Kleinteile und Werkzeug), 

- 10 Minuten Entladung der Lkw mit dem mit dem Gabelstapler, 

- 5 Minuten entleeren des Müllcontainer (Pappe, Papier),  

 

 

Nachtzeit (22:00 – 06:00 Uhr; lauteste Nachtstunde): 

 

- An- und Abfahrt durch einen Lkw (Nachtanlieferung) 

- 3 Minuten manuelle Verladung (Nachtanlieferung), 

 

2.3.2 Woelk Handels Gesellschaft mbH (Gewerbelärm) 

 

Die Woelk Handels Gesellschaft mbH ist ein Großhandel für Spirituosen. 

Die Betriebshalle steht auf demselben Grundstück wie die Betriebsge-

bäude der Manfred Kries GmbH. Der Standort in Dieblich dient als 

Zwischenlager für die Spirituosen und ist nur an einigen Tagen in der 

Woche (derzeit in der Zeit zwischen 07:00 – 10:00 Uhr) besetzt. 
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Der Betrieb wird ca. monatlich durch einen Lkw mit Spirituosen beliefert. 

Die Paletten werden mit dem Gabelstapler oder Elektrohubwagen in das 

Lager gefahren. Das Entladen des Lkw dauert maximal 20 Minuten. 

In der Halle werden die Waren durch zwei Mitarbeiter neu kommissioniert 

und Transportfertig verpackt. 

 

Die kommissionierte Ware wird mit dem Mitarbeiter Pkw abtransportiert. 

Die Verladung dauert nur wenige Minuten. 

 

Zusammenfassend stellt sich der mit dem Betreiber abgestimmte 

Betriebsablauf wie folgt dar, hierbei handelt es sich um eine Nutzung im 

oberen Erwartungsbereich: 

 

Tageszeit (07:00 – 10:00 Uhr): 

- An- und Abfahrt von einem Pkw (Mitarbeiter) mit entsprechendem 

Parkplatzwechsel, 

- An – und Abfahrt von einem Lkw (Anlieferung), 

- 20 Minuten Entladung des LKW mit dem Gabelstapler, 

- 5 Minuten manuelle Beladung des Pkw, 

 

 

Nachtzeit (22:00 – 06:00 Uhr; lauteste Nachtstunde): 

- Keine Nutzung 

 

Nach Angaben der Ortsgemeinde wird die Woelk Handels Gesellschaft 

mbH den Standort in Zukunft nicht weiter betreiben. Da derzeit nicht 

bekannt ist, ob bzw. wie das Objekt später wieder gewerblich genutzt 

wird, werden für die schalltechnische Untersuchung weiterhin die 

Betriebsangaben der Handelsgesellschaft verwendet (Worst Case-

Ansatz). 
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2.3.3 Verkehrsdaten 

 
Die Verkehrszahlen der K 69 wurden vom LBM RLP zur Verfügung 

gestellt und basieren auf der allgemeinen Jahreszählung der SVZ 2019. 

Zudem soll für die Prognose der K69 auf das Jahr 2035 ein Hoch-

rechnungsfaktor von 1,001 (1 %) berücksichtigt werden. 

Die Verkehrszahlen der A61 wurden von der Autobahn GmbH Montabaur 

zur Verfügung gestellt und basieren ebenfalls auf der SVZ 2019. Zudem 

soll für die Prognose der A61 auf das Jahr 2035 ein Hochrechnungsfaktor 

von 1,002 (2 %) berücksichtigt werden.  

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Analyseverkehrszahlen. 

 
Tabelle 1 - Analyseverkehrszahlen für das Jahr 2019 

Straße DTV2019 MT MN pT1 pT2 pKrad,T pN1 pN2 pKrad,N 

A 61 46 288 2 570 647 4,1 17,0 0,2 5,3 43,4 0,0 

K 69 560 33 5 3,9 0,3 2,4 4,5 0,5 1,1 

 

In der folgenden Tabelle sind der Hochrechnungsfaktor (HF) und die 

prognostizierten Verkehrszahlen aufgeführt: 

 
Tabelle 2 - Prognoseverkehrszahlen für das Jahr 2035 

Straße HF DTV2035 MT MN pT1 pT2 
pKra

d,T 
pN1 pN2 

pKr

ad,N 

A 61 1,002 46 381 2 576 649 4,1 17,0 0,2 5,3 43,4 0,0 

K 69 1,001 561 34 6 3,9 0,3 2,4 4,5 0,5 1,1 

 
DTV2035  durchschnittl. tägl. Verkehrsaufkommen 2019 
DTV2035  durchschnittl. tägl. prognostiziertes Verkehrsaufkommen 2030 
MT  mittleres stündliches. Verkehrsaufkommen tags 
MN - mittleres stündliches Verkehrsaufkommen nachts 
pT - Maßgebender LKW-Anteil tags in % 
pN - Maßgebender LKW-Anteil nachts  in % 
pT1 - Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW1 tags in % 
pT2 - Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 tags in % 
pKradT - Anteil Motorräder tags in % 
pN1 - Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW1 nachts in % 
pN2 - Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 nachts in % 
pKradN - Anteil Motorräder nachts in % 
HF - Hochrechnungsfaktor Analyse/Prognose 
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Die zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit im Untersuchungsbereich der 

Autobahn A61 beträgt in Richtung Koblenz 100 Km/h und aus Richtung 

Koblenz 130 Km/h. Die zulässige Geschwindigkeit der Kreisstraße K69 

beträgt außerorts 100 km/h für Pkw/Motorräder und 80 km/h für Lkw und 

innerorts 50 km/h für alle Fahrzeuge. 

Auf Grund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf der A61 wurden 

im Berechnungsmodell zwei getrennte Emissionsbänder mit je der Hälfte 

der Verkehrsstärke digitalisiert. 

Der Straßenverlauf, die Beschilderung der zulässigen Geschwindig-

keiten etc. können dem Übersichtsplan im Anhang 1 des Gutachtens ent-

nommen werden.  

 

2.4 Verwendete Unterlagen 

 

2.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen 

 

- Planungsvarianten (Entwurf der Planzeichnung), Maßstab 1: 1 000 

 

2.4.2 Eigene Unterlagen 

 

- Katasterplan, Luftbild und Höhendaten von  

- ©GeoBasis-DE/LVermGeoRP 2025, dl-de/dy-2-0, 

www.lvermgeo.rmp.de 

- Verkehrsdaten und Hochrechnungsfaktoren vom LBM RLP und 

Autobahn GmbH  

- Betriebsangaben der Manfred Kries GmbH 

- Betriebsangaben der Woelk Handelsgesellschaft mbH 
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2.4.3 Richtlinien, Normen und Erlasse 

 

- DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1:2023-07  

„Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“ 

- DIN 18005: 07/2023 

„Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die 

Planung“ 

- DIN ISO 9613-2: 10/1999 

„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ 

- TA Lärm: 06/2017 

„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ 

- RLS-19: 03/2021 

„Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Straßen“ 

- 16. BImSchV: 11/2020 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. 

BImSchV) 

- DIN 4109-2:2018-02 

„Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der 

Erfüllung der Anforderungen“ 

 

2.4.4 Literatur und Veröffentlichungen 

 

[1] „Parkplatzlärmstudie“ (6. Auflage) 

Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Augs-

burg, Ausgabe 2007 

[2] Technischer Bericht: Lkw-Studie: Untersuchung von Geräusch-

emissionen durch logistische Vorgänge von Lastkraftwagen, 

herausgegeben 2024 durch das Hessische Landesamt für 

Naturschutz, Umwelt und Geologie 
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[3] Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und 

Entladung von Lkw, Merkblätter Nr. 25, 2000 

[4] Technischer Bericht zur Untersuchung der „Geräuschemissionen 

von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläran-

lagen (TÜV-Bericht-Nr.: 933/423901 bzw. 933/132001), Heraus-

geber: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, 2002 

 

2.5 Anforderungen 

 

2.5.1 Anforderungen gemäß DIN 18005 

 
Entsprechend dem Bebauungsplanentwurf soll das Plangebiet „An den 

zwei Kreuzchen“ in Dieblich-Berg als Allgemeines Wohngebiet (WA) 

ausgewiesen werden. Die DIN 18005 gibt in Bezug auf Verkehrslärm für 

die zuvor genannte Nutzungseinstufung folgende Orientierungswerte an: 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA): 

tags  55 dB(A) 

nachts 45 dB(A) 

 

Die 16. BImSchV gibt folgende Immissionsgrenzwerte an: 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA): 

tags   59 dB(A) 

nachts  49 dB(A) 

 

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nennt für 

Gewerbegeräuschimmissionen folgende Immissionsrichtwerte: 
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Allgemeines Wohngebiet (WA): 

tags  55 dB(A) 

nachts 40 dB(A) 

 

Diese sollen 0,5 m vor dem vom Lärm am stärksten betroffenen Fenster 

eines schutzbedürftigen Raumes gemäß DIN 4109 eingehalten werden. 

Ferner soll vermieden werden, dass einzelne Pegelspitzen den Tages-

immissionsrichtwert um mehr als 30 dB und den Nachtimmissionsricht-

wert um mehr als 20 dB überschreiten. 

 

2.5.2 Anforderungen nach DIN 4109 „Schallschutz vor Außenlärm“ 

 

Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" (2018-01) befasst sich in Teil 

1, Abschnitt 7 mit „Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außen-

bauteilen“ zum Schutz von Aufenthaltsräumen vor Außenlärm. 

Relevant sind dabei folgende Lärmquellen: 

 

- Straßenverkehr, 

- Schienenverkehr, 

- Luftverkehr, 

- Wasserverkehr, 

- Industrie/Gewerbe 

 

Schutzbedürftige Räume sind z. B.: 

 

- Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 

- Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungs-

stätten; 

- Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien; 
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- Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Ein-

richtungen; 

- Büroräume; 

- Praxisräume, Sitzungsräume und ähnlich Arbeitsräume. 

 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bauschalldämmmaße 

R`w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach fol-

gender Gleichung: 

 

    R´w,ges = La - KRaumart 

 

Dabei ist 

La  der maßgebliche Außenlärmpegel nach  

DIN 4109-2 (2018) 

KRaumart = 25 dB - für Bettenräume in Krankenanstalten und 

    Sanatorien 

KRaumart = 30 dB - für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über- 

    nachtungsräume in Beherbergungsstätten, 

    Unterrichtsräume und Ähnliches; 

KRaumart = 35 dB - für Büroräume und Ähnliches; 

 

Mindestens einzuhalten sind: 

 

R´w,ges = 35 dB - für Bettenräume in Krankenanstalten und 

    Sanatorien; 

R´w,ges = 30 dB - für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über- 

    nachtungsräumen in Beherbergungsstätten, 

    Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist der maßgebliche 

Außenlärmpegel La für die Berechnung festgelegt: 
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Tabelle 3 - Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und 
maßgeblichem Außenlärmpegel 

Lärmpegelbereich 
Maßgeblicher Außenlärmpegel 

La in dB(A) 

I 55 
II 60 
III 65 
IV 70 
V 75 
VI 80 
VII  ≥ 80a 

a Für maßgebliche Außenlärmpegel La ˃ 80 dB(A)  sind die Anforderungen aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 

 

Zur Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels werden die Lärm-

belastungen in der Regel berechnet. 

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La ergibt sich: 

 

- für den Tag aus dem zugehörigen um 3 dB erhöhten Beurteilungs- 

pegel (06:00 bis 22:00 Uhr) 

- für die Nacht aus dem zugehörigen um 3 dB erhöhten Beurteilungs-

pegel (22:00 bis 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksichtigung der 

erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der 

Nacht); dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt 

werden können. 

 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere 

Anforderung ergibt. 
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2.6 Berechnungsgrundlagen 

 

2.6.1 Berechnung der Verkehrsgeräuschemissionen und -immissionen gemäß 
RLS 19 

 

Die Straßenverkehrsgeräusche an einem Immissionsort werden durch 

den Beurteilungspegel Lr beschrieben. Dieser berechnet sich aus der 

Stärke der Schallquellen des Straßenverkehrs im Einzugsbereich des 

Immissionsortes und der Minderung des Schalls auf dem Ausbreitungs-

weg. 

 

Die Stärke der Schallemission einer Straße (beschrieben durch den 

längenbezogenen Schallleistungspegel Lw´) wird aus der Verkehrsstärke 

M,  

- dem Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen 

Lkw1 und Lkw2 (p1 und p2),  

- den Geschwindigkeiten v  

- der Fahrzeuggruppen und dem Typ der Straßen-

deckschicht  

 
berechnet.  

 

Hinzu kommen gegebenenfalls Zuschläge für  

 

- die Längsneigung der Straße,  

- für Mehrfachreflexionen und  

- für die Störwirkung von lichtsignalgesteuerten 

Knotenpunkten oder Kreisverkehrsplätzen. 
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Berechnung des längenbezogenen Schallleistungspegels einer Quell-

linie 

 

Der längenbezogene Schallleistungspegel Lw´ einer Quelllinie ist: 

 

L୛´ = 10 ∗ lg[M] + 10 ∗ Lg ቂ
ଵ଴଴ି୮ଵି୮ଶ

ଵ଴଴
∗

ଵ଴బ,భ∗ై౭,ౌౡ౭(౬ౌౡ౭)

୴୔୩୵
+

                         
୮ଵ

ଵ଴଴
∗

ଵ଴బ,భ∗ై౭,ైౡ౭భ(౬ైౡ౭భ)

୴ైౡ౭భ
+

୮ଶ

ଵ଴଴
∗

ଵ଴బ,భ∗ై౭,ైౡ౭మ(౬ైౡ౭మ)

୴ైౡ౭మ
ቃ − 30 

 

mit: 

M    stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

Lw,FzG(vFzG) Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der 

Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) bei der 

Geschwindigkeit vFzG nach dem Abschnitt 3.3.3 der 

RLS 19 in dB 

vFzG  Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeug-

gruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) in km/h 

p1  Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe  

  Lkw1 in % 

p2    Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe 

    Lkw2 in % 

 

2.6.2 Berechnung der Fahrzeuggeräusche 

 

Der Berechnung der Fahrzeuggeräusche liegt zugrunde, dass jedes 

Fahrzeug als Einzelschallquelle betrachtet wird, dass sich mit einer be-

stimmten Geschwindigkeit dem Immissionsort nähert bzw. sich von 

diesem entfernt. 

Da sich bei einer in Bewegung befindlichen Schallquelle der Abstand 

zum Immissionsort verändert, muss folglich auch der Immissionspegel 

entsprechend variieren.  
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Aus diesem Grund wird die gesamte Fahrstrecke in Teilstrecken i 

aufgeteilt. 

 

Für jede Teilstrecke, deren Abstand zum Aufpunkt bekannt ist, wird 

angenommen, dass die Geschwindigkeit des auf der Teilstrecke befind-

lichen Fahrzeuges konstant ist. 

 

Aus den Emissionspegeln der Fahrzeuge (Erfahrungswert) kann man 

den abgestrahlten Schallleistungspegel errechnen. Die Berechnung der 

Pegelabnahme des jeweiligen Streckenabschnittes i zum Immissions-

punkt erfolgt nach dem Berechnungsverfahren in Abschnitt 2.6.4. 

 

Der Mittelungspegel am Aufpunkt beim Durchfahren der Strecke ergibt 

sich nach: 

Â
=

◊◊◊=
n

i

L

g

i
S

iS

t

t
L

1

1,0 ,10lg10
 

mit: 

n - Anzahl der Streckenabschnitte 

Lsi - Pegel für das i-te Teilstück 

ti - Fahrzeit in Teilstück i in h (si/vi) 

si - Länge des Teilstückes i in km 

vi - Fahrgeschwindigkeit auf dem Teilstück si in km/h 

tg - 1 Stunde 

 

Durchfahren N Fahrzeuge die Fahrstrecke, dann erhöht sich der Pegel 

um 

10 . lg N. 
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2.6.3 Berechnung der Geräuschemissionen von Parkplätzen 

 

Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz in Augsburg 

wurde die Parkplatzlärmstudie „Empfehlung zur Berechnung von Schall-

emissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie 

von Parkhäusern und Tiefgaragen“ erstellt. 

 

Die Ergebnisse der Studie beruhen auf umfangreichen Messungen und 

theoretischen Rechenansätzen, anhand derer die Berechnungsme-

thodik für Schallemissionen von Parkplätzen nach DIN 18005, Teil 1 

(Ausgabe Mai 1987) weiterentwickelt und modifiziert wurde. 

 

Gemäß der 6. vollständig überarbeiteten Auflage der Parkplatzlärmstudie 

(2007) können die Schallleistungspegel für Parkplätze nach den zwei 

folgenden Berechnungsverfahren ermittelt werden: 

 

a) Normalfall (zusammengefasstes Verfahren) 

(für Parkplätze, bei denen die Verkehrsaufteilung auf die 

einzelnen Fahrgassen nicht ausreichend genau abzuschätzen  

ist): 

 

 LW  =  LWo + KPA + KI + KD + KStro + 10.lg (B * N)  in dB(A) 

mit: 

LW - Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz 

  (einschließlich Durchfahranteil) 

LWo - Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro 

  Stunde bezogen auf einen P+R-Parkplatz = 63 dB(A) 

KPA - Zuschlag für die Parkplatzart 

KI - Zuschlag für die Impulshaltigkeit – gilt nur für das zu- 

  sammengefasste Berechnungsverfahren 
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KD - 2,5 lg(f * B-9) dB(A); f * B > 10 Stellplätze; KD = 0 für f * B ≤ 10 

f - Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße 

f   0,50 Stellplätze/m² Netto-Gastraumfläche bei Diskotheken 

   0,25 Stellplätze/m² Netto-Gastraumfläche bei Gaststätten 

   0,07 Stellplätze/m² Netto-Verkaufsfläche bei Verbraucher- 

  märkten und Warenhäusern 

   0,11 Stellplätze/m² Netto-Verkaufsfläche bei Discountmärkten 

   0,04 Stellplätze/m² Netto-Verkaufsfläche bei Elektrofach- 

  Märkten 

  0,03 Stellplätze/m² Netto-Verkaufsfläche bei Bau- und Möbel- 

   fachmärkten 

   0,50 Stellplätze/Bett bei Hotels 

   1,0 bei sonstigen Parkplätzen (P+R-Plätze, Mitarbeiterpark- 

             platz u.Ä.) 

KStro - Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen 

   0 dB(A) für asphaltierte Fahrgassen 

   0,5 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fuge ≤ 3 mm 

   1,0 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fuge > 3 mm 

   2,5 dB(A) bei wassergebundenen Decken (Kies) 

   3,0 dB(A) bei Natursteinpflaster 

   Die Netto-Gastraumfläche umfasst die Fläche der Gasträume 

   ohne Berücksichtigung der Flächen von Nebenräumen wie 

   Küchen, Toiletten, Flure, Lagerräume u. ä. 

   Die Nettoverkaufsfläche umfasst analog die Flächen von Ver- 

   kaufsräumen ohne Berücksichtigung der Flächen von Neben- 

   räumen wie Toiletten, Lagerräumen, Büros, aber auch abzgl. 

   der Flächen von Fluren und des Kassenbereichs. 

N - Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße 

  und Stunde) 

B - Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze; Netto-Verkaufs- bzw. 

  Gastraumfläche oder Anzahl der Betten) 
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B * N  - alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche 

 

b) Sonderfall (getrenntes Berechnungsverfahren)  

Für Parkplätze, bei denen sich das Verkehrsaufkommen auf den 

einzelnen Fahrgassen einigermaßen ausreichend genau ab-

schätzen lässt) 

 

Der flächenbezogene Schallleistungspegel für das Ein- und Ausparken 

wird nach folgender Formel berechnet: 

 

  LW  =  LWo + KPA + KI + 10.lg (B * N) 

 

Sie entspricht der im Abschnitt a) angegebenen Formel, jedoch ohne die 

Glieder KD und KStro. KPA und KI sind der Tabelle 1 zu entnehmen. 

 

Bei Anwendung des o. g. getrennten Berechnungsverfahrens wird die 

Schallemission Lm,E aus dem Parksuch- bzw. Durchfahrverkehr nach 

RLS-90 ermittelt, wobei anstelle von DStro in Formel (6) der RLS-90 bei 

der Ermittlung der Schallemissionen von Parkplätzen folgende Werte 

KStro* einzusetzen sind. 

 

KStro* Zuschlag für Teilbeurteilungspegel „Fahrgasse“ 

   0 dB(A) für asphaltierte Fahrgassen 

   1,0 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fuge ≤ 3 mm 

   1,5 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fuge > 3 mm 

   4,0 dB(A) bei wassergebundenen Decken (Kies) 

   5,0 dB(A) bei Natursteinpflaster 

 

Die Zuschläge KPA (für die Parkplatzart) und KI (für die Impulshaltigkeit) 

sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: 
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Tabelle 4 - Zuschläge 

Parkplatztyp 
Zuschläge in 

dB(A) 
KPA KI 

PKW-Parkplätze 
P+R Parkplätze, Parkplätze an Wohnanlagen, Besucher- und 
Mitarbeiterparkplatz, Parkplätze am Rand der Innenstadt 

 
 

0 

 
 

4 
Parkplätze an Einkaufszentren 
     Standard-Einkaufswagen auf Asphalt 
     Standard-Einkaufswagen auf Pflaster 

 
3 
5 

 
4 
4 

Parkplätze an Einkaufszentren 
     Lärmarme Einkaufswagen auf Asphalt 
     Lärmarme Einkaufswagen auf Pflaster 

 
3 
3 

 
4 
4 

Parkplätze an Diskotheken 
(mit Nebengeräuschen von Gesprächen und Autoradios) 

4 4 

Gaststätten 3 4 
Schnellgaststätten 4 4 
Zentrale Omnibushaltestellen 
Omnibusse mit Dieselmotoren 
Omnibusse mit Erdgasantrieb 

 
10 
7 

 
4 
3 

Abstellplätze bzw. Autohöfe für LKW 14 3 
Motorradparkplätze 3 4 

 

Für die Ermittlung der zu erwartenden Spitzenpegel gibt die Parkplatz-

lärmstudie folgende mittlere Maximalpegel in 7,5 m Entfernung für die 

einzelnen Fahrzeugtypen an (jeweils in dB(A)): 

 

Tabelle 5 - Maximalpegel in 7,5 m Abstand 

Fahrzeugtyp 
Beschleunigte 
Abfahrt bzw. 
Vorbeifahrt 

Türen 
schließen 

Heck- bzw. 
Kofferraumklappe 

schließen 

Druckluft-
geräusch 

PKW 67 72 74 - 
Motorrad 73 - - - 
Omnibus 78 71 - 77 

LKW 79 73 - 78 

 

Gemäß dem Spitzenwertkriterium der TA Lärm gibt die Studie, bezogen 

auf die mittleren Maximalpegel der unterschiedlichen Fahrzeuge, für die 

verschiedenen Nutzgebiete folgende Mindestabstände zwischen dem 

kritischen Immissionsort und dem nächstgelegenen Stellplatz für die 

Nachtzeit an: 
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Tabelle 6 - Mindestabstände 

Flächennutzung 
nach Abschn. 6.1 
der TA Lärm 

Maximal zu-
lässiger 

Spitzenpegel  
in dB(A) 
nachts 

Erforderlicher Abstand in m zwischen dem Rand 
des Parkplatzes und dem nächstgelegenen 

Immissionsort bei Stellplatznutzung in der Nacht 
durch... 

PKW 
(ohne 

Einkaufs-
markt) 

PKW 
(Einkaufs

markt) 

Kraft-
räder 

Omni-
busse 

LKW 

Reines 
Wohngebiet (WR) 

55 43 51 47 73 80 

Allg. Wohngebiet 
(WA) 

60 28 34 32 48 51 

Kern-, Dorf- und 
Misch-gebiet (MI) 

65 15 19 17 31 34 

Gewerbegebiet 
(GE) 

70 6 9 8 18 20 

Industriegebiet 
(GI) 

90 <1 <1 <1 <1 <1 

 

2.6.4 Ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 

 
Gemäß der DIN ISO 9613-2 berechnet sich der äquivalente A-bewertete 

Dauerschalldruckpegel bei Mitwind nach folgender Gleichung: 

 

LAT (DW)  =  LW + Dc – Adiv – Aatm – Agr – Abar - Amisc 

 

Dabei ist: 

LW - Schallleistungspegel einer Punktschallquelle in Dezibel (A) 

Dc - Richtwirkungskorrektur in Dezibel 

Adiv - die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

  (siehe 7.1 der DIN ISO 9613-2) 

Aatm - die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption (siehe 7.2 

  der DIN ISO 9613-2) 

Agr - die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe 7.3 

  der DIN ISO 9613-2) 

Abar - die Dämpfung aufgrund von Abschirmung (siehe 7.4 

  der DIN ISO 9613-2) 

Amisc - die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 

  (siehe Anhang A der DIN ISO 9613-2) 
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Die Berechnungen nach obiger Gleichung können zum einen in den 8 

Oktavbändern mit Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz erfolgen.  

 

Zum anderen, insbesondere, wenn die Geräusche keine bestimmenden 

hoch- bzw. tieffrequenten Anteile aufweisen, kann die Berechnung auch 

für eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeführt werden. 

 

Sind mehrere Punktschallquellen vorhanden, so wird der jeweilige äqui-

valente A-bewertete Dauerschalldruckpegel nach obiger Gleichung 

oktavmäßig bzw. mit einer Mittenfrequenz berechnet und dann die ein-

zelnen Werte energetisch addiert. 

 

Aus dem äquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind 

LAT (DW) errechnet sich unter Berücksichtigung der nachstehenden 

Beziehung der A-bewertete Langzeitmittelungspegel LAT(LT): 

 

LAT(LT)  =  LAT(DW)-Cmet 

 

Cmet entspricht dem meteorologischen Korrekturmaß gemäß dem 

Abschnitt 8 der DIN ISO 9613-2. 

 

2.6.5 Verwendetes Berechnungsprogramm 

 

Die Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPLAN Version 9.0, 

Updatestand: 17.02.2025, durchgeführt. 

Das Programm wurde durch die SoundPLAN GmbH in Backnang bei 

Stuttgart entwickelt. 
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2.7 Beurteilungsgrundlagen 

 

2.7.1 Beurteilung gemäß DIN 18005 (Bauleitplanerisches Verfahren) 

 

Die Norm gibt allgemeine schalltechnische Grundlagen für die Planung 

und Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungsplänen und 

Bebauungsplänen sowie andere raumbezogene Fachplanungen an. Sie 

verweist für spezielle Schallquellen aber auch ausdrücklich auf 

anzuwendende Verordnungen und Richtlinien. 

Nach dem Beiblatt zur DIN 18005 sind schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung aufgeführt, die je nach 

Nutzung der Plangebiete wie folgt lauten: 

 
Tabelle 7 - Orientierungswerte der DIN 18005 

Gebietsnutzung 

Schalltechnische 
Orientierungswerte in 

dB(A) 
tags nachts 

Reine Wohngebiete (WR), 
Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 

50 40 bzw. 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS)  
und Campingplatzgebiete 

55 45 bzw. 40 

Friedhöfe, Kleingarten- und Parkanlagen 55 55 
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40 
Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete (MDW),  
Mischgebiete (MI) und Urbanes Gebiet (MU) 

60 50 bzw. 45 

Kerngebiete (MK) 63 bzw. 60 53 bzw. 45 
Gewerbegebiete (GE) 65 55 bzw. 50 
Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig 
sind, je nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 

 
Die niedrigeren Nachtrichtwerte gelten für Industrie-, Gewerbe- und 

Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Be-

trieben. Die Werte zur Tageszeit sowie die niedrigeren Werte zur 

Nachtzeit entsprechend den Immissionsrichtwerten der TA Lärm.  
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Die höheren Nachtrichtwerte gelten für Verkehrsgeräusche. Bei der 

Beurteilung ist in der Regel am Tag der Zeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr 

und in der Nacht der Zeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr zugrunde zu 

legen. 

 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, 

bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die 

Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit 

plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden 

soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 

durch andere geeignete Maßnahmen (z .B. geeignete Gebäude-

anordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen, 

insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich 

abgesichert werden. 

 

Überschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maß-

nahmen zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen im 

Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan oder in der Begründung 

zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den Plänen gekennzeichnet 

werden. 

 

2.7.2 Beurteilung gemäß TA Lärm 

 

Nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

– TA Lärm) vom 26. August 1998 (zuletzt geändert im Juni 2017) erfolgt 

die Beurteilung eines Geräusches bei nicht genehmigungsbedürftigen 

bzw. genehmigungsbedürftigen Anlagen anhand eines sog. Beur-

teilungspegels. Dieser berücksichtigt die auftretenden Schallpegel, die 

Einwirkzeit, die Tageszeit des Auftretens und besondere 

Geräuschmerkmale (z. B. Töne). 
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Das Einwirken des vorhandenen Geräusches auf den Menschen wird 

dem Einwirken eines konstanten Geräusches während des gesamten 

Bezugszeitraumes gleichgesetzt. 

 

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels wird die tatsächliche 

Geräuscheinwirkung (Wirkpegel) während des Tages auf einen 

Bezugszeitraum von 16 Stunden (06:00 bis 22:00 Uhr). Zur Nachtzeit 

(22:00 bis 06:00 Uhr) wird die volle Stunde mit der höchsten 

Geräuscheinwirkung berücksichtigt („lauteste Nachtstunde“ z. B. 01:00 

bis 02:00 Uhr) und auf einen Bezugszeitraum von einer Stunde bezogen.  

 

Treten in einem Geräusch Einzeltöne und Informationshaltigkeit deutlich 

hörbar hervor, dann sind in den Zeitabschnitten, in denen die Einzeltöne 

bzw. Informationshaltigkeiten auftreten, dem maßgebenden Wirkpegel 

3 dB bzw. 6 dB hinzuzurechnen. 

 

Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Beurteilungs-

pegel sollen den verschiedenen Nutzgebieten zugeordnete bestimmte 

Immissionsrichtwerte, die in der TA Lärm, Abschnitt 6.1 festgelegt sind, 

nicht überschreiten. Zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung von 

Geräuschen wird ein Zuschlag von 6 dB für folgende „Zeiten mit erhöhter 

Empfindlichkeit“ (Teilzeiten) berücksichtigt: 

 

An Werktagen      06:00 – 07:00 Uhr 

        20:00 – 22:00 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen     06:00 – 09:00 Uhr 

        13:00 – 15:00 Uhr 

        20:00 – 22:00 Uhr 
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Die Berücksichtigung des Zuschlages von 6 dB gilt nur für Wohn-, 

Kleinsiedlungs- und Kurgebiete; jedoch nicht für Kern-, Dorf-, Misch-, 

Urbane-, Gewerbe- und Industriegebiete. 

 

2.7.3 Bewertung nach DIN 4109 

 
Die DIN 4109, Ausgabe 2018, beschreibt Anforderungen an den 

Schallschutz von Gebäuden. Zweck dieser Norm ist es, durch Schall-

schutz im Wohnungsbau, aber auch im Zusammenhang mit Schulen, 

Krankenanstalten, Beherbergungsstätten und Bürobauten Gesundheit 

und Wohlbefinden der nutzenden Menschen sicherzustellen. 

 

Das heißt, diese Personen sind vor unzumutbaren Belästigungen durch 

Schallübertragung zu schützen. 

 

Erreicht werden soll der Schutz von Aufenthaltsräumen 

 

$ gegen Geräusche aus fremden Räumen, z. B. Sprache, Musik oder 

Gehen, Stühlerücken und den Betrieb von Haushaltsgeräten, 

 

$ gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen und aus Betrieben 

im selben Gebäude oder in baulich damit verbundenen Gebäuden, 

 

$ gegen Außenlärm wie Verkehrslärm (Straßen-, Schienen-, Wasser- 

und Luftverkehr) und Lärm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die 

baulich mit den Aufenthaltsräumen im Regelfall nicht verbunden sind. 

 

Nicht gedacht ist die DIN 4109 zum Schutz von Aufenthaltsräumen 

 

$ gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen im eigenen Wohn-

bereich, 



 

  
G-1-21140-2-Dieblich BPlan An den zwei Kreuzchen 

               Seite 31 von 49 

 

$ in denen infolge ihrer Nutzung ständig oder nahezu ständig stärkere 

Geräusche vorhanden sind, die einem Schalldruckpegel LAF von 

40 dB(A) entsprechen, 

 

$ gegen Fluglärm, soweit er im "Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm" 

geregelt ist. 

 

Entsprechend gliedert sich die DIN in folgende Bereiche: 

 

$ Schutz von Aufenthaltsräumen gegen Schallübertragung aus einem 

fremden Wohn- oder Arbeitsbereich. 

 

$ Schutz gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen und Be-

trieben. 

 

$ Schutz gegen Außenlärm. 

 

Zur Erreichung des angestrebten Schutzes stellt die DIN 4109 

Anforderungen an die Luftschalldämmung und an die Trittschall-

dämmung von Bauteilen oder gibt höchstzulässige Schalldruckpegel in 

schutzbedürftigen Räumen vor. 

 

Neben der Festschreibung der Anforderung macht die DIN auch Aus-

sagen, wie bei der Eignungs- bzw. der Güteprüfung vorzugehen ist. In 

den Beiblättern 1 und 2 zur DIN 4109 sind Ausführungsbeispiele für 

schallschutztechnisch ausreichende Bauteile sowie Hinweise für die 

Planung und für die Ausführung enthalten. 
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2.8 Ausgangsdaten für die Berechnung 

 

Für die zu erwartenden Geräuschemissionen im Freien, die weder domi-

nante hochfrequente, noch tieffrequente Tonanteile aufweisen, wurde mit 

einer Mittenfrequenz von 500 Hz gerechnet.  

 
Die Lage der Geräuschquellen sind im Anhang 3 des Gutachtens 

dargestellt.  

 

2.8.1 Straßenverkehrsgeräuschemissionen  

 

Bei der Berechnung des längenbezogenen Schallleistungspegels (Lw´) 

entsprechend den Kriterien der RLS 19 „Richtlinien für den Lärmschutz 

an Straßen“ wurden folgende Parameter berücksichtigt: 

 

$ Verkehrsmengen und –Zusammensetzung entsprechend Abschnitt 

2.2.3. 

$ Fahrzeuggeschwindigkeiten gemäß Abschnitt 2.2.3. 

$ In der Berechnung wurde für die Deckschicht wurde für die Deck-

schicht „nicht geriffelter Gussasphalt“ als Korrekturwert DSD,SDT,FzG(v) 

bei allen Geschwindigkeiten vFzG [km/h] = 0 dB berücksichtigt; 

$ Die Längsneigungskorrektur wurde nach Abschnitt 3.3.6 der RLS 19 

ermittelt. 

 

Die unter den beschriebenen Randbedingungen errechneten längen-

bezogenen Schallleistungspegel (Lw´) zeigt der Anhang 4. 
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2.8.2 Parkplatzgeräuschemissionen 

 
Für die Parkplätze wurde gemäß der aktuellen Parkplatzlärmstudie [1] 

das zusammengefasste Berechnungsverfahren gewählt.  

Unter Berücksichtigung der Zuschläge berechnen sich folgende 

Schallleistungspegel je Parkplatzbewegung für den jeweiligen Parkplatz 

pro Stunde: 

 

Tabelle 8 – Parkplatzgeräuschemissionen 

Parkplatz-
bezeichnung 

Anzahl der 
Stellplätze 

Parkplatzart 
KPA 
in 
dB 

KI 
in 
dB 

KD 
in 
dB 

KStrO 
in 
dB 

LWA 
in 
dB 

Fa. Woelk 1 B+M 0 4 0 1 68,0 
Fa. Kries 15 B+M 0 4 2,0 1 81,7 

B+M   =  Besucher und Mitarbeiter 

 

Die Zuordnung der Parkplätze zeigt der Anhang 3 des Gutachtens. 

Gemäß der Parkplatzlärmstudie sind einzelne Pegelspitzen bei Pkw-

Parkplätzen von LWA,max = 90,5 dB für das Zuschlagen von 

Fahrzeugtüren bzw. LWA,max = 95,5 dB für das Zuschlagen von 

Kofferraumdeckeln zu berücksichtigen.  

 

2.8.3 Geräuschemissionen von Lkw, Transportern und Pkw 

 

Gemäß dem technischen Bericht [2] und anhand eigener Messwerte 

wurde für einen vorbeifahrenden Lkw folgende Schallleistungspegel 

angesetzt: 
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Tabelle 9 - Lkw-Fahrgeräusche 

Ereignis 
Schallleistung LWA‘ je 

Stunde in dB/m 
Quelle 

Lkw-Vorbeifahrt 
(Diesel) 

63 Bericht [2], Abschn. 5.2.1 

Lkw-Vorbeifahrt 
(Elektro) 

60 Bericht [2], Abschn. 5.2.2 

Lkw-Rangieren 
(Diesel/Elektro) 

68 / 65 Bericht [2], Abschn. 5.2.3 

Lkw-Rangieren mit 
Rückfahrwarner 
(Diesel / Elektro) 

72 / 69 [*]* 

*Der längenbezogene Schallleistungspegel für den Rückfahrwarner beinhaltet 
einen Messwert von LWA = 101 dB und einen Tonzuschlag von KI = 6 dB sowie 
eine Geschwindigkeit v = 5 km/h. 
Durch das Betätigen der Druckluftbremse können Pegel von LWA,max = 104 dB 
(eigene Messwerte) auftreten. 
 

Für Kleintransporter und Lieferwagen kann aufgrund weiterer 

Untersuchungen von einem längenbezogenen Schallleistungspegel von 

LWA‘,1h = 60 dB/m und für einen Pkw von LWA‘,1h = 55 dB/m ausgegangen 

werden.  

 

Bei den o. b. Emissionsdaten handelt es sich um Werte, die spezifisch 

bei Fahrverkehr auf Betriebsgeländen zu erwartenden sind. Sie sind 

demnach nicht ohne Weiteres zur Berechnung der Geräusch-

immissionen auf öffentlichen Straßen anwendbar. 

 

2.8.4 Verladegeräuschemissionen 

 

Für das Be- bzw. Entladen von Lkw wurde eine Schallleistung von 

LW = 100 dB(A) in die Berechnung eingestellt.  

Dieser Emissionskennwert stellt einen Erfahrungswert dar, der sich 

anhand der Ergebnisse zahlreicher Geräuschmessungen 

unterschiedlicher Verladetätigkeiten ergibt und den oberen 

Erwartungsbereich kennzeichnet.  
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Hierbei spielt es keine entscheidende Rolle, wie verladen wird (per Hand, 

Hubwagen oder Gabelstapler etc.), da letztlich für die Geräuschsituation 

die Anschlaggeräusche der zu verladenden Teile an den Fahrzeugauf-

bauten und Ladeeinrichtungen bestimmend sind. Die Impulshaltigkeit der 

Geräusche ist in dem o. g. Schallleistungspegel enthalten. 

 

Durch die Anschlaggeräusche sind Pegelspitzen von LW,max = 120 dB(A) 

möglich. 

 

2.8.5 Manuelles Verladen von Kartonware 

 

Für die Verladung von angelieferter und gefertigter Ware in Kartons, kann 

auf Grundlage von eigenen Messwerten bei der Berechnung ein Schall-

leistungspegel von LW = 95 dB(A) angesetzt werden. Dieser Schallei-

stungspegel beinhaltet sowohl das Türenschlagen und das Starten und 

Abfahren des Transportfahrzeuges. Des Weiteren sind hierin die 

Anschlaggeräusche der Kartons beim Ein- oder Ausladen auf den Boden 

bzw. den Fahrzeugaufbauten enthalten. Hierbei können durchaus 

Spitzenpegel von bis zu 107 dB(A) auftreten. 

 

Bei der Anlieferung durch die üblichen Paketdienste, wie UPS, DPD, 

DHL, Hermes, Amazon etc. entstehen keine wesentlichen Geräusche. 

Zur Sicherheit der Prognose wird für diese Verladung ein Schallleistungs-

pegel von 90 dB(A) und ein Spitzenpegel von 95,5 dB(A) für das Zu-

schlagen der Fahrzeugtür in die Berechnung eingestellt. 

 

Für das Entleeren von Müllcontainer, wurde entsprechend eigenen 

Messwerten ein Schallleistungspegel Lw = 105 dB(A) sowie ein Spitzen-

pegel von LW,max = 120 dB(A) in die Berechnung eingestellt. 
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3. Immissionsberechnung und Beurteilung 

 

3.1 Berechnung und Bewertung der Verkehrsgeräuschimmissionen 

 

Für die detaillierte Immissionsberechnung wurden alle für die Schall-

ausbreitung wichtigen baulichen und topografischen Gegebenheiten 

(z. B. Gelände- und Gebäudehöhen) lage- und höhenmäßig in ein 

digitales Modell überführt. Die Eingabedaten sind im Anhang 1 des 

Gutachtens dargestellt. 

 

Die Berechnung der Verkehrsgeräusche erfolgt auf das Plangebiet 

flächenhaft, wobei die Ergebnisse als Rasterlärmkarten wiedergegeben 

und getrennt für die Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) und für die Nachtzeit 

(22:00 bis 06:00 Uhr) dargestellt werden. Ermittelt wurden die Geräusche 

für die Außenwohnbereiche bei einer Bezugshöhe von 2 m, für die 

Erdgeschosse bei einer Höhe von 2,8 m und für die 1. Obergeschosse 

bei einer Höhe von 5,6 m über dem jeweiligen Geländeniveau. Die 

Verkehrsgeräusche werden nach dem Berechnungsverfahren der 

RLS 19 (Straße) ermittelt und gemäß DIN 18005 (Verkehr) bewertetet. 

Hierbei werden die im Anhang 4 errechneten Emissionspegel berück-

sichtigt. 

 

Die DIN 18005 beschreibt Orientierungswerte, welche für die 

Bauleitplanung empfohlen und eingehalten werden sollen.  

Zudem werden Hilfsweise die Grenzwerte der 16. BImSchV genannt. 

 

Diese dürfen zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche beim Bau oder der 

wesentlichen Änderung von Verkehrswegen nicht überschritten werden. 
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Die Rasterlärmkarte im Anhang 5.1 zeigt die Verkehrsgeräusche für die 

Außenwohnbereiche und die Anhängen 5.2 und 5.3 die zu erwartenden 

Verkehrsgeräusche für die Erdgeschosse bzw. die 1. Obergeschosse zur 

Tageszeit. 

 

Der in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) geltende Tagesorien-

tierungswert von 55 dB(A) wird demnach im gesamten Plangebiet um bis 

zu 5 dB überschritten. Der Grenzwert der 16. BImSchV für ein WA von 

59 dB(A) tags wird ab einer Tiefe von ca. 50 m (Bezug Südöstliche 

Plangebietsgrenze) eingehalten, siehe Anhang 5.3.  

 

Im Anhang 5.4 und 5.5 ist die Situation für die Erdgeschosse und 1. 

Obergeschosse zur Nachtzeit dargestellt.  

Der zulässige Nachtorientierungswert von 45 dB(A) wird im südöstlichen 

Plangebietsbereich um bis zu 11 dB (Farbbereiche hellrosa) und im 

übrigen Pangebiet um bis zu 10 dB (Farbbereiche ocker) überschritten. 

Demzufolge wird zur Nachtzeit im gesamten Plangebiet auch der 

Grenzwert von 49 dB(A) der 16. BImSchV überschritten. 

Ursache der Überschreitungen sind die Verkehrsgeräusche der süd-

östlich verlaufenden Autobahn A61. 

 

Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte zur Tages- und 

Nachtzeit sind zum Schutz des Plangebietes schallmindernde Maß-

nahmen zu ergreifen. Diese sind im Abschnitt 4.1 beschrieben. 
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3.2 Berechnung und Bewertung der Gewerbegeräuschimmissionen 

 

Für die detaillierte Immissionsberechnung wurden alle für die Schallaus-

breitung wichtigen baulichen und topografischen Gegebenheiten (z. B. 

Gelände- und Gebäudehöhen) lage- und höhenmäßig in ein digitales 

Modell überführt. 

Die Eingabedaten sind im Anhang 1 und Anhang 3 des Gutachtens 

dargestellt.  

 

Die Ausbreitungsberechnung der Gewerbegeräuschimmissionen er-

folgte entsprechend den Kriterien der DIN ISO 9613-2 und die Bewertung 

entsprechend der TA Lärm. Die Ergebnisse werden in Form von 

Rasterlärmkarten, bezogen auf die Erdgeschosse bei einer Aufpunkts-

höhe von 2,8 m und für die 1. Obergeschosse bei einer Höhe von 5,6 m 

über dem jeweiligen Geländeniveau dargestellt. 

 

Die TA Lärm sieht für bestimmte Geräuscharten und Einwirkzeiten ent-

sprechende Zuschläge vor. 

 

Impulshaltigkeit der Geräusche 

Für impulshaltige Geräusche ist ein entsprechender Zuschlag KI gemäß 

TA Lärm zu berücksichtigen. Die Impulshaltigkeit ist entweder in den 

jeweiligen Schallleistungspegeln enthalten oder es wurde ein separater 

Zuschlag für diese vergeben. (siehe Abschnitt 2.8). 

 

Ton- und Informationshaltigkeit 

Falls für Geräuschquellen bei der Beurteilung ein Zuschlag für Ton- bzw. 

Informationshaltigkeit gerechtfertigt ist, so ist dieser in den zuvor be-

schriebenen Emissionskennwerten bereits enthalten, (siehe Abschnitt 

2.8). 
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Zuschlag für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

Für Schallquellen, die während Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

einwirken, wurde bei der Bildung des jeweiligen Teilbeurteilungspegels 

ein Zuschlag von 6 dB berücksichtigt, wenn sich die Immissionsorte in 

einem Allgemeinen Wohngebiet oder in einem Gebiet mit noch höherer 

Schutzbedürftigkeit befinden.  

 

Meteorologische Korrektur 

Gemäß TA Lärm in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 ist zur Ermittlung 

des Langzeitmittelungspegels eine meteorologische Korrektur Cmet in die 

Berechnung einzustellen. 

Aufgrund der vorliegenden Abstandsverhältnisse der Gewerbe-

geräuschquellen zum Plangebiet wurde jedoch auf diesen Korrektur-

faktor verzichtet. 

 

3.3 Tieffrequente Geräusche 

 

Aufgrund der Art der zu erwartenden Geräuschimmissionen sind 

relevante tieffrequente Geräusche im Sinne der TA Lärm nicht zu er-

warten. 

 

3.4 Gewerbegeräuschimmissionen auf das Plangebiet 

 

Für die Berechnungen wurden die in Abschnitt 2.2 beschriebenen mit den 

Betreibern abgestimmten Betriebsabläufe und die unter Abschnitt 2.8 

beschriebenen Emissionskennwerte angesetzt.  

 

Die Rasterlärmkarte im Anhang 7.1 und 7.2 zeigen die zu erwartenden 

Gewerbegeräusche für die Erd- und 1. Obergeschosse zur Tageszeit.  
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Der in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) zulässige Richtwert von 

55 dB(A) wird an den Baugrenzen im Nahbereich der Firmengelände 

Kries / Woelk bis zu einer Tiefe von ca. 15 m (Bezug nordwestliche 

Plangebietsgrenze) um bis zu 4 dB überschritten, siehe Bereiche mit der 

Farbgebung hellrosa. Im Übrigen Plangebiet wird der Richtwert 

eingehalten. Grund der Überschreitung sind die Verladegeräusche auf 

dem Betriebsgelände. 

 

Auch der zulässige Spitzenpegel für die Tageszeit von Lw, max = 85 dB(A) 

wird auf Grund der Verladetätigkeiten um bis zu 9 dB überschritten, siehe 

Anhang 7.3. 

 

Die während der lautesten Stunde zur Nachtzeit (22:00 Uhr – 06:00 Uhr) 

zu erwartenden Beurteilungspegel sind im Anhang 7.4 und 7.5 dar-

gestellt.  

 

Demnach wird der geltende Nachtimmissionsrichtwert eines allgemeinen 

Wohngebietes von 40 dB(A) im gesamten Plangebiet eingehalten. 

 

Auch unzulässig hohe Spitzenpegel (>60 dB(A)) sind nicht zu erwarten, 

siehe Anhang 7.6. 

 

4. Maßnahmen zur Verbesserung der Geräuschsituation 

 

4.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsgeräuschsituation 

 

Entsprechend dem Baugesetzbuch müssen Bauleitpläne die all-

gemeinen Anforderungen an „gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ 

gewährleisten.  
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Das bedeutet, dass die zuständige Gemeinde durch entsprechende 

Festsetzungen im Bebauungsplan dafür Sorge tragen muss, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes das Plangebiet nicht beeinträchtigen. 

Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ ordnet Bauflächen, Bauge-

bieten, Sondergebieten und sonstigen Flächen entsprechend dem Bau-

gesetzbuch und der Baunutzungsverordnung Orientierungswerte für die 

Beurteilungspegel zu, die unterschritten, oder eingehalten werden sollen. 

 
Das heißt, die Orientierungswerte sollen nicht nur an möglichen Ge-

bäuden auf diesen Flächen, sondern auch an den Außenwohnbereichen 

wie z. B. Terrassen, Balkon etc. (auch in den Obergeschossen) ein-

gehalten werden, da dieser den Anwohnern als Erholungsraum dienen.  

 

Durch aktive, passive und planerische Lärmschutzmaßnahmen sollte 

dieses Ziel angestrebt werden, so lange die Kosten im vertretbaren 

Verhältnis zum erzielten Schutz stehen und die Maßnahmen aus 

städtebaulicher Sicht umsetzbar sind. 

 

Zum Schutz der Anwohner des Bebauungsplangebietes „An den zwei 

Kreuzchen“ bieten sich die folgenden Lärmschutzmaßnahmen an: 

 

Schutzabstände 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden im gesamten Plangebiet 

zur Tages- und Nachtzeit überschritten. Demzufolge sind Schutzab-

stände hierfür nicht Zielführend. 

 

Der Tagesgrenzwert der 16. BImSchV von 59 dB(A) wird jedoch ab einer 

Tiefe von ca. 50 m, Bezug südöstliche Plangebietsgrenze eingehalten, 

siehe Anhang 5.3. In den Bereich südöstlich der Linie wird der Grenzwert 

der 16. BImSchV überschritten.  
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Zur Nachtzeit wird der Grenzwert im gesamten Plangebiet überschritten 

und Schutzabstände sind nicht möglich. 

 

Aktive Maßnahmen 

 

Auf Grund der Lage und Entfernung der Autobahn A 61 zum Plangebiet 

(ca. 400 m) sind zur Einhaltung der Orientierungswerte, zielführende 

aktive Maßnahmen in Form von Lärmschutzwällen- und Wänden entlang 

des Plangebietes nur durch unrealistische Wall- oder Wallhöhen (> 14 m) 

zu realisieren. 

 

Außenwohnbereiche 

 

Außenwohnbereiche sind nur in Bereichen zulässig, in denen die Ziel-

werte (Tagesorientierungswerte oder Tagesgrenzwerte) nach DIN 18005 

bzw. der 16. BImSchV eingehalten werden. Der Anhang 5.3 zeigt die 59 

dB Grenzwertlinie. Im Bereich südöstlich der Linie wird der Grenzwert 

überschritten. Hier wären demnach keine Außenwohnbereiche möglich. 

Hiervon kann im Zuge des Bauantrages abgewichen werden, wenn im 

Einzelfall nachgewiesen wird, dass durch eine sinnvolle 

Gebäudeanordnung Bereiche entstehen, in denen der Orientierungswert 

der DIN 18005 bzw. der Grenzwert 16. BImSchV eingehalten wird. 

 

Um die Orientierungswerte auf Terrassen und Balkonen einzuhalten sind 

aktive Maßnahmen am Gebäude (Schutz der Terrassen) in Form von 

verglasten Loggien, verglasten Balkonen und Wintergärten oder 

schalldicht ausgeführten Balkonbrüstungen (Auslegung und Prüfung im 

Einzelfall) denkbar.  

Durch die abschirmende Wirkung der Gebäudekubatur selbst können auf 

der, zur Geräuschquelle abgewandten Gebäudeseite darüber hinaus 

zusätzliche Abschirmeffekte erzielt werden.  
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Im Bebauungsplan sollte zusätzlich allgemein darauf hingewiesen 

werden, dass es sich bei dem Baugebiet um ein durch 

Verkehrsgeräusche vorbelastetes Gelände handelt. 

 

Planerische Maßnahmen 

 

An den Fassaden der geplanten Wohngebäude, an denen der Orien-

tierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) zur Tageszeit und 45 dB(A) zur 

Nachtzeit überschritten werden, sollten, soweit dies planerisch möglich 

ist, nur Fenster von Nebenräumen (z. B. Treppenhäuser, Abstellräume, 

Bäder, reine Kochküchen etc.) angeordnet werden. 

 

Fenster von Wohn- und Schlafräumen sind vorzugsweise zu den lärm-

abgewandten Seiten auszurichten.  

Falls planerische Maßnahmen nicht umsetzbar sind, sind die Innen-

wohnräume durch passive Maßnahmen ausreichend zu schützen.  

 

Passive Maßnahmen, maßgeblicher Außenlärmpegel: 

 

Durch diese Maßnahmen können die Innenwohnräume der geplanten 

Wohngebäude geschützt werden. Dazu ist es erforderlich, dass die 

Außenbauteile schutzbedürftiger Räume entsprechend den schalltech-

nischen Anforderungen genügen. 

 

Die Anforderungen an Außenbauteile ergeben sich entsprechend den 

Kriterien der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. 

 

Im Rahmen einer konservativen Betrachtungsweise wurde der maßgeb-

liche Außenlärm nach der aktuellen DIN 4109 aus dem Jahr 2018 be-

rechnet. 
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Dieser wird für den Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und die Nacht (22:00 bis 

06:00 Uhr) aus den zugehörigen Beurteilungspegeln für die ent-

sprechenden Geräuscharten ermittelt.  

 

Entsprechend der DIN 4109 ist in Bezug auf die Straßenverkehrs-

geräuschimmissionen der Zeitraum (tags/nachts) maßgeblich, der die 

höheren Anforderungen ergibt.  

Da im vorliegenden Fall der Unterschied zwischen Tages- und 

Nachtbeurteilungspegel < 10 dB beträgt, ist der maßgebliche 

Außenlärmpegel anhand des Nachtbeurteilungspegel (Verkehr) sowie 

dem zulässigen Tageswert für Gewerbegeräusche zu bestimmen.  

 

Dabei ist der Nachtbeurteilungspegel (Verkehr) um 10 dB zu erhöhen 

und dem erhöhten Pegel sind die zulässigen Tagesrichtwerte des 

Allgemeinen Wohngebietes (55 dB(A)) energetisch zu addieren.  

 

Besteht im Einzelfall die Vermutung, dass die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm überschritten werden, dann sollte entsprechend DIN 4109-2 

(2018) die tatsächliche Geräuschimmission als Beurteilungspegel nach 

der TA Lärm ermittelt werden. 

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich durch die zusätzliche 

Addition von 3 dB zu dem gebildeten Pegel. 

 

Detailliert können die Anforderungen an die Außenbauteile nur bestimmt 

werden, wenn die genauen Flächen der jeweiligen Außenbauteile (z. B. 

Fenster, Wände) und die Raumgröße der schutzbedürftigen Räume 

festliegen. 
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Der Anhang 6.1 zeigt den maßgeblichen Außenlärmpegel in Form einer 

Lärmkarte für das 1.Obergeschoss zur Tageszeit und der Anhang 6.2 

zeigt die Karte zur Nachtzeit. Maßgeblich ist aufgrund des höheren 

Wertes für den maßgeblichen Außenlärm die Nachtzeit aus Anhang 6.2. 

Das Plangebiet liegt demnach im Lärmpegelbereich IV.  

 

Der Lärmpegelbereich ist innerhalb der Planzeichnung sowie in den 

textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufzuführen. 

 

Bei einer späteren Bebauung des Plangebietes sind durch abschirmende 

Effekte von Gebäuden oder Abschirmkanten geringere Lärmpegel an 

den zu den Lärmquellen abgewandten Fassaden möglich. 

 

Schallgedämmte Belüftungsanlagen 

 

In Bereichen, in denen der Vorsorgewert für ein WA der 16. BImSchV für 

die Nachtzeit von 49 dB(A) überschritten wird, sollten in den Schlaf-

räumen schallgedämmte Belüftungsanlagen eingebaut werden, da der 

erforderliche Schallschutz nur bei geschlossenen Fenstern erreicht wird. 

Der Grenzwert wird zur Nachtzeit im gesamten Plangebiet überschritten. 

Demnach sind im gesamten Plangebiet Belüftungsgeräte erforderlich. 

 

4.2 Empfehlungen zur Verbesserung der Gewerbegeräusche 

 

Die Berechnungen ergaben, dass zur Tageszeit Überschreitungen der 

zulässigen Richt- und Spitzenwerte der TA Lärm zu erwarten sind. Die 

Einhaltung der zulässigen Werte an der künftigen Bebauung lassen sich 

z.B. durch Schutzabstände, planerische Maßnahmen wie z.B. Lage von 

Wohnraumfenstern etc. oder aktive Maßnahmen in Form von 

Lärmschutzwänden etc. erreichen.  
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5. Qualität der Prognose 

 

Grundlage einer rechtssicheren Bauleitplanung ist die Durchführung von 

Geräuschimmissionsprognosen mit dem Ziel, dass die Beurteilungspegel 

nicht zu Konflikten mit den Richtwerten führen. Die Ausgangsdaten und 

die hieraus resultierenden Ergebnisse müssen demnach auf der sicheren 

Seite liegen und entsprechende Unwägbarkeiten mit abbilden. 

 

Die Genauigkeit einer Geräuschimmissionsprognose hängt von den 

folgenden Faktoren ab: 

 

- Qualität der Ausgangsdaten, 

- Genauigkeit des Berechnungsformalismus, 

- Angaben zu Einwirkzeiten und Betriebszeiten. 

 

Bei gewerblichen Geräuschimmissionen sowie Geräuschimmissionen 

durch Freizeit- und Sportanlagen, etc. werden die Ausgangsdaten bei 

den Betreibern recherchiert. Hierbei wird in der Regel die zukünftig zu 

erwartende Entwicklung mit abgebildet, bei der auch zukünftige, den Ge-

nehmigungen entsprechende Betriebsweisen Berücksichtigung finden. 

Bei der Durchführung der Immissionsprognose werden hierauf auf-

bauend „Worst-Case-Ansätze“ für die Geräuschemissionen und die           

Einwirkzeiten gebildet und berechnet. Die resultierenden Beurteilungs-

pegel liegen im oberen Erwartungsbereich bzw. stellen die maximale 

Geräuschsituation dar. 

 

Die Beurteilungspegel der vorliegenden Immissionsprognosen bilden 

somit den oberen Erwartungsbereich ab, sodass selbst die Ungenauig-

keit der Prognoseberechnung, die nach DIN ISO 9613-2 für Gewerbe-

lärm Werte von +0/-2 dB vorgibt, berücksichtigt sind. 



 

  
G-1-21140-2-Dieblich BPlan An den zwei Kreuzchen 

               Seite 47 von 49 

6. Zusammenfassung 

 

Die Ortsgemeinde Dieblich beabsichtigt, auf einem unbebauten Areal, 

am nordöstlichen Ortsrand, ein neues Wohngebiet zu erschließen. 

Hierzu soll der Bebauungsplan „An den zwei Kreuzchen“ aufgestellt 

werden. 

Entlang der südwestlich verlaufenden Bergstraße sind zwei gewerbliche 

Betriebe vorhanden. Südwestlich des Plangebietes verläuft die 

Kreisstraße K 69 und östlich die Autobahn A61. 

Im Rahmen des bauleitplanerischen Verfahrens sollen die Gewerbege-

räusche der relevanten Betriebe auf das Plangebiet entsprechend den 

Ausbreitungskriterien der DIN ISO 9613-2 berechnet und nach der 

TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ beurteilt 

werden. 

 

Die Verkehrsgeräusche der Kreisstraße K 69 sowie der Autobahn A61 

werden entsprechend der RLS-19 „Richtlinie für den Lärmschutz an 

Straßen“ auf das Plangebiet ermittelt und nach der DIN 18005 beurteilt. 

 

Die Untersuchung der Verkehrsgeräusche ergab, dass der in einem 

Allgemeinen Wohngebiet (WA) geltende Tagesorientierungswert von 

55 dB(A) im gesamten Plangebiet um bis zu 5 dB überschritten wird, 

siehe Anhang 5.1 und 5.2. Der Grenzwert der 16. BImSchV für ein WA 

von 59 dB(A) tags wird ab einer Tiefe von ca. 50 m (Bezug Südöstliche 

Plangebietsgrenze) eingehalten, siehe Anhang 5.3.  

Der zulässige Nachtorientierungswert von 45 dB(A) wird im südöstlichen 

Plangebietsbereich um bis zu 11 dB und im übrigen Pangebiet um bis zu 

10 dB überschritten, siehe Anhang 5.4 und 5.5. Demzufolge wird zur 

Nachtzeit im gesamten Plangebiet auch der Grenzwert der 16. BImSchV 

überschritten. Ursache der Überschreitungen sind die Verkehrsge-

räusche der südöstlich verlaufenden Autobahn A61. 

 



 

  
G-1-21140-2-Dieblich BPlan An den zwei Kreuzchen 

               Seite 48 von 49 

Lösungen zur Verbesserung der Geräuschsituation für den Verkehrslärm 

sind detailliert in Abschnitt 4.1 beschrieben und werden nachfolgend kurz 

zusammengefasst: 

 

Außenwohnbereiche sind nur in Bereichen zulässig, in denen die Ziel-

werte (Tagesorientierungswerte oder Tagesgrenzwerte) nach DIN 18005 

bzw. der 16. BImSchV eingehalten werden. 

Im Zuge des Bauantrages sollte jedoch die Möglichkeit bestehen nachzu-

weisen, dass auch in Bereichen mit Überschreitungen die Möglichkeit 

besteht, durch eine sinnvolle Gebäudeanordnung Bereiche zu schaffen, 

in denen der Orientierungswert der DIN 18005, oder mindestens der 

Grenzwert 16. BImSchV eingehalten wird. 

 

In Bezug auf die Verbesserung der Verkehrsgeräuschsituation sind zur 

Einhaltung des Grenzwertes der 16. BImSchV Schutzabstände möglich, 

siehe Anhang 5.3.  

Darüber hinaus wird die verkehrsabgewandte Anordnung von schutzbe-

dürftigen Räumen und Außenwohnbereiche (planerische Maßnahmen) 

und passive Maßnahmen (maßgeblicher Außenlärmpegel) empfohlen.  

 

Der Anhang 6.1 zeigt den maßgeblichen Außenlärmpegel in Form einer 

Lärmkarte für das 1.Obergeschoss zur Tageszeit und der Anhang 6.2 

zeigt die Karte zur Nachtzeit. Maßgeblich ist aufgrund des höheren 

Wertes für den maßgeblichen Außenlärm die Nachtzeit aus Anhang 6.2. 

Das Plangebiet liegt demnach im Lärmpegelbereich IV. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchung der Gewerbegeräusche zeigen, dass 

der in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) zulässige Richtwert der 

TA Lärm von 55 dB(A) an den Baugrenzen im Nahbereich der 

Firmengelände (Kries / Woelk) bis zu einer Tiefe von ca. 15 m (Bezug 

nordwestliche Plangebietsgrenze) um bis zu 4 dB überschritten wird.  
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Im Übrigen Plangebiet wird der Richtwert eingehalten, siehe Anhang 7.1 

und 7.2. Grund der Überschreitung sind die Verladegeräusche auf den 

Betriebsgeländen. 

 

Auch der zulässige Spitzenpegel für die Tageszeit von Lw, max = 85 dB(A) 

wird auf Grund der Verladetätigkeiten um bis zu 9 dB überschritten, siehe 

Anhang 7.3. Zur Nachtzeit werden der zulässige Richt- und Spitzenwert 

eingehalten. 

 

Die Maßnahmen in Bezug auf die Gewerbegeräusche sind ausführlich 

im Abschnitt 4.2 beschrieben.  

 

Werden die im Abschnitt 4 aufgeführten Maßnahmen in Bezug auf den 

Verkehrslärm und den Gewerbelärm berücksichtigt bestehen aus schall-

technischer Sicht keine Bedenken gegen die Aufstellung des Be-

bauungsplanes „An den zwei Kreuzchen“ in Dieblich-Berg. 

 

Durch aktive, planerische und passive Lärmschutzmaßnahmen sollte 

das Ziel zur Einhaltung der Orientierungswerte, Grenzwerte bzw. 

Richtwerte angestrebt werden, so lange die Kosten im vertretbaren 

Verhältnis zum erzielten Schutz stehen und die Maßnahmen aus 

städtebaulicher Sicht umsetzbar sind. 

 

Boppard-Buchholz, 18.11.2025 

      

Dr.-Ing. Kai Pies      S. Dietrich 
Fachlich Verantwortlicher 

Von der IHK Rheinhessen öffentlich bestellter und   Sachverständiger 
vereidigter Sachverständiger für Schallimmissionsschutz 
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Projekt-Nr.: 21140-2
Ergebnis-Nr.: 3 BPlan An den zwei Kreuzchen

Ermittlung der längenbezonenen Schallleistungspegel nach RLS 19

Straße Abschnitts-

name

KM

km

DTV

Kfz/24h

vPkw

T/N

km/h

vLkw1

T/N

km/h

vLkw2

T/N

km/h

Straßen-

oberfläche

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

pPkw

Tag

%

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

pKrad

Tag

%

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

pKrad

Nacht

%

Stei-

gung

%

Drefl

dB

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

A 61 aus Richtung Koblenz 0,000 23191 130 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -0,4 0,0 95,3 91,2

A 61 aus Richtung Koblenz 1,268 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -3,6 0,0 95,0 91,7

A 61 aus Richtung Koblenz 1,569 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -6,0 0,0 96,8 93,8

A 61 aus Richtung Koblenz 1,597 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -1,5 0,0 94,3 90,9

A 61 aus Richtung Koblenz 1,807 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -5,6 0,0 96,4 93,5

A 61 aus Richtung Koblenz 1,903 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -1,6 0,0 94,3 90,9

A 61 Richtung Koblenz 0,000 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -0,4 0,0 94,3 90,9

A 61 Richtung Koblenz 1,514 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -5,7 0,0 96,5 93,5

A 61 Richtung Koblenz 1,572 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -1,5 0,0 94,3 90,9

A 61 Richtung Koblenz 1,781 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -5,6 0,0 96,4 93,4

A 61 Richtung Koblenz 1,877 23191 100 90 90
Nicht geriffelter

Gussasphalt
1288,0 325,0 78,7 4,1 17,0 0,2 51,3 5,3 43,4 0,0 -1,6 0,0 94,3 90,9

K 69 innerorts 0,000 561 50 50 50
Nicht geriffelter

Gussasphalt
34,0 6,0 93,4 3,9 0,3 2,4 93,9 4,5 0,5 1,1 9,3 0,0 71,4 63,6

K 69 außerorts 0,617 561 100 80 80
Nicht geriffelter

Gussasphalt
34,0 6,0 93,4 3,9 0,3 2,4 93,9 4,5 0,5 1,1 0,9 0,0 76,1 68,2

K 69 außerorts 0,672 561 100 80 80
Nicht geriffelter

Gussasphalt
34,0 6,0 93,4 3,9 0,3 2,4 93,9 4,5 0,5 1,1 12,6 0,0 82,0 72,9

K 69 außerorts 0,674 561 100 80 80
Nicht geriffelter

Gussasphalt
34,0 6,0 93,4 3,9 0,3 2,4 93,9 4,5 0,5 1,1 1,4 0,0 76,1 68,2

SoundPLAN 9.0

Schalltechnisches Ingenieurbüro Pies GmbH    Birkenstraße 34    56154 Boppard
Anhang 4.1



Projekt-Nr.: 21140-2
Ergebnis-Nr.: 3 BPlan An den zwei Kreuzchen

Ermittlung der längenbezonenen Schallleistungspegel nach RLS 19

Legende

Straße Straßenname
Abschnitts- name
KM km Kilometrierung
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
vPkw T/N km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich Tag/Nacht
vLkw1 T/N km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich Tag/Nacht
vLkw2 T/N km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich Tag/Nacht
Straßen- oberfläche
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pKrad Tag % Prozent Motorräder im Zeitbereich
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pKrad Nacht % Prozent Motorräder im Zeitbereich
Stei- gung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

SoundPLAN 9.0

Schalltechnisches Ingenieurbüro Pies GmbH    Birkenstraße 34    56154 Boppard
Anhang 4.2
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Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 (2018)
                Schallschutz im Hochbau

    Maßgeblicher 
     Außenlärm-                                   
         pegel                                                 
       in dB(A)                                                           

 <= 55            Lärmpegelbereich I

55 < <= 60            Lärmpegelbereich II

60 < <= 65            Lärmpegelbereich III

65 < <= 70            Lärmpegelbereich IV

70 < <= 75            Lärmpegelbereich V

75 < <= 80            Lärmpegelbereich VI

80 <             Lärmpegelbereich VII

Anhang 6.1
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Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 (2018)
                Schallschutz im Hochbau

    Maßgeblicher 
     Außenlärm-                                   
         pegel                                                 
       in dB(A)                                                           

 <= 55            Lärmpegelbereich I

55 < <= 60            Lärmpegelbereich II

60 < <= 65            Lärmpegelbereich III

65 < <= 70            Lärmpegelbereich IV

70 < <= 75            Lärmpegelbereich V

75 < <= 80            Lärmpegelbereich VI

80 <             Lärmpegelbereich VII
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